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Aber wie geht diese Tätigkeit der Erfahrung genau vor sich? 

Sie geht in einer Serie von Überraschungen vor sich.« 

 — CHARLES SANDERS PEIRCE, 1903
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VORWORT

Berufsbilder sind ein fixer Bestandteil der tagtäglichen Arbeit von Berufsbildungspraxis 

und -politik. Die Bildungsforschung sieht deren Entwicklung vielfach unter Verfahrens- 

und Governance-Aspekten. Der Beruf ist und bleibt, bei aller Alltäglichkeit des Begriffs, 

ein wiederkehrend aufklärungsbedürftiger Ausdruck. Tätigkeitsbündel, Qualifikation, 

Umwelt des Betriebs, soziale Institution und noch Vieles mehr sind gängige Bestimmun-

gen von Beruf.

Umso mehr freut es mich, dass in dieser Ausgabe der Wissensbilanz der traditionsreichs-

ten Berufsbildungsforschungseinrichtung Österreichs das Thema in eher schillernder 

Weise aufgegriffen werden konnte. Möglich wurde dies durch den Vorschlag, von  

der Sichtweise des Abbildes weg und hin zu einer investigativen Herangehensweise zu 

wechseln. Ergebnis ist nun eine Verschmelzung der forscherischen Herangehensweise 

des Institutsteams, den kreativen Geistern von Studio Q sowie der Individualität unserer 

Gesprächspartnerinnen und -partner.

Das klassische Berufsbild ist eine formale, sprachliche, deskriptive, gesetzliche Norm, 

welche die Mindeststandards betriebsbasierter Ausbildung reguliert. Anders hier. Die  
Illustrationen entstanden in Zusammenarbeit von Berufsexpert/inn/en und Iva Rakic und 

Nikola Rakic.  In diesem gemeinsamen Wirken wurden Bilder generiert, die – allesamt 
Unikate – in zweifacher Weise ein persönliches Bild darstellen. Einerseits bilden Tätig-

keiten, Werk-zeuge und Aussagen die fachliche Absprungbasis für einen anderen, eben 

künstlerischen, bildgebenden Prozess. Dieser will und kann nicht alles, was einen Beruf 

kennzeichnet ausweisen. Andererseits hat sich vielleicht auch das Eine oder Andere 

eingeschlichen, das nicht bei jeder, bei jedem diese Bedeutung hat. Was in jedem 
einzelnen Fall gelun-gen ist, ist den Eindruck von Vielfalt,  Komplexität und Speziali-

sierung zu geben. Dieser stellt sich unmittelbar ein, macht neugierig für die Suche nach 

Zusammenhängen, auf Entdeckungen und verleitet, sich in die Illustration hineinziehen zu 

lassen. Gleich-zeitig ringt man anhaltend um Abstraktion, um die Integration der Vielfalt 

hin zu einem Beruf gelingen zu lassen. Aber machen Sie sich Ihr eigenes Bild! 

Peter Schlögl Wien, April 2016
GESCHÄFTSFÜHRENDER INSTITUTSLEITER
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Das öibf ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Unsere Leistungen sehen wir 

als einen Beitrag zur Lösung komplexer bildungswissenschaftlicher Aufgabenstellungen 

mit multidisziplinären Zugängen, und zwar in Form von Grundlagenforschung sowie an-

gewandter Forschung und Entwicklung. Die ausschließlich projektbezogene Finanzie-

rung des Instituts durch Leistungen für unterschiedlichste Organisationen in Österreich 

und Europa ist eine grundlegende Voraussetzung und ein Garant für Unabhängigkeit.

Dass Mensch und Arbeit im Mittelpunkt der Institutsaktivitäten stehen, zeigt sich an  

der inhaltlichen Fokussierung auf Zugangsbedingungen zu Bildung, auf berufliche Lern-

kontexte sowie qualifizierte Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Erarbeitung und Vermitt-

lung gesicherter Erkenntnisse mit wissenschaftlichen Ansätzen eint die vielfältigen  

Arbeitsweisen des Instituts. An unsere Forschungs- und Entwicklungsleistungen legen 

wir hohe Maßstäbe an und stellen uns laufend der Qualitätskontrolle der wissenschaft-

lichen Fachöffentlichkeit.

Im Zusammenhang mit den Bedingungen, Strukturen und Prozessen des Lehrens und  

Lernens über die gesamte Lebensspanne hinweg legen wir Wert auf Dialog, Vernetzung 

und Kooperation mit Einrichtungen der Wissenschaft, der Bildungspraxis sowie der  

Politik. Damit wollen wir Wissen und Ergebnisse für eine nachhaltige Bewältigung  

individueller und gesellschaftlicher Herausforderungen erzeugen, und zwar unter  

besonderer Berücksichtigung der Vermeidung von jeglicher Ausgrenzung und Benach-

teiligung von Menschen.

LEITBILD





Das Bild eines Voranschreitens in der Zeit, das dem Ziel den Rücken kehrt.«
GIORGIO AGAMBEN

»

1 ES GIBT ZU DENKEN … ›BERUFSBILDER‹

Bilder sind aus unserem Leben nicht wegzudenken. Gut so! Bilder, die Räume mitgestalten, Bilder, 

die Urlaube, Feste oder Menschen ins Gedächtnis rufen, Bilder als Ausdruck menschlicher Kreativi-

tät, wer möchte sie alle missen. Aber auch im übertragenen Sinne sind Bilder wichtig für uns. Die 

Aufforderung, sich ein Bild von etwas zu machen, wirkt einladend und motivierend. Auch bei der 

Wendung, jemandem ein Bild von etwas zu geben, schwingt eine Zugewandtheit mit, die positiv  

einnimmt.

Die älteste Bedeutung des Wortes ›Bild‹ entspricht unserem heutigen Verständnis von Vorbild oder 

Muster (Kluge, 2002, S. 122) und erst danach kam die aktuell so bestimmende Bedeutung des Abbil-

des. Nicht überraschend und nicht zufällig ist die Verwandtschaft mit unserem Bildungsbegriff. Die 

etymologischen Wurzeln des deutschsprachigen Bildungsbegriffs, die zurück bis ins 8. Jahrhundert 

verfolgbar sind, weisen auf mehrfache Verwendungs- und Bedeutungsebenen der Wortsippe bilden, 

Bild, Bildung hin. Die indogermanische Wurzel bil hatte ursprünglich die Bedeutung von spalten,  

behauen oder von passend, recht, als Substantiv sodann die aus Holz gehauene Gestalt. Günther 

Dohmen will bei aller Vielgestaltigkeit des Begriffs die Gemeinsamkeit der »Grundvorstellung des 

Nachahmens, des Abbildens von etwas Ähnlichem, Nachahmenswerten« (Dohmen, 1964, S. 30) ab-

lesen können. Aber gerade die älteren indogermanischen Wurzeln und Rückübersetzungen althoch-

deutscher Übersetzungen aus dem Lateinischen lassen auch ein Zurichten erkennen, und zwar hin 

auf ein Vorbild oder Muster (bilidôn, bilidari, bildunga). Und nicht zuletzt hat auch das herstellende, 

handwerkliche oder künstlerische Formen und Gestalten enge Bezüge, so wird figulus (Töpfer) mit 

leimbildari übersetzt, plastes mit bilidari. Übrigens hat auch göttliche Schöpfungstätigkeit den-

selben Wortstamm. Die in weiterer Folge spiritualistischen, religiösen, naturphilosophischen, dann 

kulturtheoretischen Begriffe von Bildung zeigen bei aller Unterschiedlichkeit der Verwendung doch 

einen gemeinsamen Kern: Die Erkenntnis und Ausbildung einer ursprünglichen, zumeist göttlichen 

Anlage, die durch eine äußerliche Anregung oder eine Auseinandersetzung ausgelöst wird. Dies 

zeigt überdeutlich den Spannungsbogen von Beruflichkeit, nämlich im Sinne von weltlichem Anfor-

derungsbezug, und Bildung.

Bildung ist – ganzheitlich und neuzeitlich gedacht – demnach der Prozess einer mit der Welt in  

anhaltender Interaktion stehenden Entwicklung eines Individuums. Somit ist es kein allein in  

eine Richtung weisender Lernprozess von außen nach innen, zunächst ganz egal ob im Rahmen von 

Naturerfahrung, Teilhabe an menschlichen Schaffensprozessen oder in kulturell geprägtem Zusam-

menleben. Allein eine solche Verabsolutierung dieses Außen, eine Subjektvergessenheit, ist als  

defizitär anzusehen. Dies gilt für den vielfach monierten Kritikpunkt der Zurichtung des Menschen 

beim beruflichen Lernen, aber in gleicher Weise auch für die – wenngleich seltener gescholtene – 

Überhöhung und Besonderung allgemeiner Bildung. Die frühen Berufsbildungstheoretiker woll-

ten das Fachliche und das Humane nicht gesondert sehen: »Schon im Keim muß der Gedanke erstickt 

werden, als könne man das Humane, in die Hülse eines genau umschriebenen Fachs eingekapselt, 

neben das Fachliche hinpflanzen und durch diese Summation einen ganzen Menschen zustande  

bringen.« (Litt, 1957, S. 93)
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Hohe Anforderungen werden hier an berufliches Lernen gestellt. Wie kann dies curricular und durch 

die Praxis der Unterweisung, des Unterrichts und der professionell begleiteten Kompetenzentwick-

lung tatsächlich eingelöst werden? Vor dieser Frage steht jede und jeder, wenn ein Berufsbild als 

Ausbildungsvorschrift auszuarbeiten ist. Demnach können nicht fachsystematische Gliederungen 

der Lerninhalte im Vordergrund stehen, sondern vielmehr müssen anforderungsbezogene Ausbil-

dungsziele auf Handlungsebene herausgearbeitet werden. Und zwar ohne die Komplexität mensch-

lichen Handelns ungebührlich zu reduzieren, denn die Tätigkeit eines jeden Menschen hängt von 

»seinem Platz in der Gesellschaft […], von den allgemeinen Lebensbedingungen und den unwie-

derholbaren Umständen« (Leontjew, 1979, S. 84), unter denen Tätigkeit gestaltet wird ab. Ein 

Verständnis von Anpassung der Tätigkeiten an ein äußeres Milieu greift hier klar zu kurz, da die 

Bedingungen des Handelns gestaltungsbedürftig und zugleich auch immer schon selbst Gestal-

tungsergebnis sind. So sind Motive und Zwecke des Tätigwerdens, individuell oder kollektiv akzep-

tierte Mittel und Verfahren, Bedingungen und zugleich Ergebnis früheren (eigenen oder fremden) 

Handelns (Schlögl, 2015, S. 8f).

»Mach dir ein Bild von deinem Beruf« hat daher nichts mit einer möglichst großen Passung von  

relativ stabilen Persönlichkeitsmerkmalen und statischen arbeitsplatzbezogenen Anforderungen  

zu tun, die »kindhafte Vorstellung eines Puzzle-Spiels« ist fehl am Platz (Preißer, 2013, S. 13).  

Entsprechende Bemühungen, egal ob sie Potenzialanalysen oder anders genannt werden, führen 

eher zu Verantwortungsabschiebung, die Zurücknahme individueller Ansprüche und der Zukunfts-

erwartungen an ein erfülltes Arbeitsleben. In weiterer Folge schafft auch das entsprechende  

Absenken der Ansprüche an Berufsbildung als formaler Bildung unter speziellen betrieblichen  

Bedingungen eine brüchige Basis für einen lebenslangen Lernprozess. Das kann nicht das Ziel sein. 

Gute Berufsbilder sind nachhaltig gedacht Bilder eines gelungenen Berufslebens, demnach nach 

vorne gerichtet und nicht Beschreibungen einer rasch veralteten Praxis. Echte Berufsbildung ist 

kein Prozess in der Zeit, der dem Ziel den Rücken zukehrt (Agamben, 2009, S. 123), sondern gibt  

ein Bild der Zukunft.

Peter Schlögl
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… gehe von deinen Beständen aus, nicht von deinen Parolen. 

Vollende nicht deine Persönlichkeit, sondern die einzelnen 

deiner Werke.« 

 — GOTTFRIED BENN, 1949

»
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Eine der zentralen Leistungen des öibf sind Entwicklung und Umsetzung anwendungsbezogener Pro-

jekte. Die dabei entwickelten Ergebnisse bestehen in neuen Kenntnissen für die Fachöffentlichkeit 

sowie für die wissenschaftliche Gemeinschaft und in Lösungsansätzen und Produkten für Politik und 

Bildungspraxis.

Hinsichtlich der vielfältigen, umfänglichen und komplexen Fragestellungen der Bildungswissen-

schaften, die das Institut bearbeitet, wird grundsätzlich interdisziplinär gearbeitet und die aktive  

Beteiligung an nationalen und internationalen Forschungsnetzwerken und Entwicklungsprojekten 

gesucht.

Die zentralen Forschungsfelder, in denen das Institutsteam langjährige Expertise aufgebaut hat, 

sind berufliche Kompetenzentwicklung, Qualität und Professionalisierung sowie Bildungsentschei-

dung und -beteiligung. Aber auch Innovationsfelder der beruflichen Bildung in Österreich werden 

zusammen mit verantwortlichen Stellen definiert, konzeptiv ausgestaltet und wissenschaftlich  

oder evaluativ begleitet. Im Jahr 2015 waren dies ein kompetenzbasiertes Berufsprofil für das  

Berufsbündel Medienfachmann/-frau (Mediendesign, Marktkommunikation und Werbung, Medien-

technik), das von Beginn an unter der Perspektive von Kompetenzorientierung konzipiert wird,  

der Aufbau neuer Koordinationsformen in der Bildungsberatung für Erwachsene oder auch Mate- 

rialien für Ausbildungsbetriebe, die eine systematische Suche nach Auszubildenden unterstützen  

sowie den betrieblichen Integrationsprozess als erste Phase von Berufsbildung gelingen lassen.

BERUFLICHE KOMPETENZENTWICKLUNG

Dass menschliche Tätigkeit voraussetzungsreich und nicht allein ein adaptives Verhalten an natür-

liche oder gesellschaftliche Bedingungen ist, wurde nicht zuletzt in der physiologischen Psycho- 

logie bzw. activity-theory jahrzehntelang über Forschungsprogramme bearbeitet (in prägnanter 

Weise beschrieben bei Leontjew, 1979). In der Diskussion zu beruflichen Kompetenzfragen ist wenig 

strittig, »dass Kompetenz ein komplexes, mehrdimensionales Konstrukt ist, das sich auf vielfältige, 

hochkomplexe Ziel-, Handlungs- und Anwendungskontexte bezieht.« (Rützel, 2007, S. 2) Während 

wesentliche Autor/inn/en des Kompetenzdiskurses dessen Vorteile gegenüber dem Berufs- und Qua-

lifikationsbegriff betonen und die statische Gestalt des letzteren problematisieren: »Qualifikatio-

nen [sind] Positionen eines gleichsam mechanisch abgeforderten Prüfungshandelns, sind Wissens- 

und Fertigkeitspositionen« (Erpenbeck & Rosenstiel, 2007, S. XIX), schreibt Faulstich in abgeklärter 

Analyse schon vor gut zehn Jahren: »der Qualifikationsbegriff hat nicht gehalten, was er versprach: 

Nämlich eine gegenüber dem als verschwommen und unklar unterstellten und hochbelasteten Bil-

dungsbegriff gesteigerte theoretische und kategoriale Präzision und empirische Fundierbarkeit. 

In der »Schlüsselqualifikationsdebatte« sind alle Messbarkeitsillusionen zerstoben und der Begriff 

2 LEISTUNGSPROZESSE UND ZIELERREICHUNG

2.1 FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
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Kompetenz droht ebenfalls zunehmend hohl zu werden.« (Faulstich, 2002, S. 15) Und auch der sich 

seit den 1990er Jahren stark in den Vordergrund drängende Lernbegriff »bleibt meist prozessbe- 

zogen und formal.« (ebd.) Zeitgleich wurde der Ausdruck Kompetenz auch als eine »begriffliche 

Stopfgans« (K. Geißler & Orthey, 1993, S. 155) bezeichnet, wie es zunächst für den Schlüsselqualifi-

kationsbegriff formuliert wurde, auch wird er als »[e]in Begriff für das verwertbare Ungefähre«  

(vgl. K. A. Geißler & Orthey, 2002) beschrieben, als »fuzzy concept« (vgl. Boon & van der Klink, 

2002) aber auch als ein geeignetes analytisches Instrument, zur Bestimmung der Bedeutung im  

Bildungsgeschehen oder Lernprozessen (vgl. Pikkarainen, 2014, S. 622). Dessen ungeachtet findet 

aber bereits – traditionell oder auch als Innovation – Unterweisung oder Unterricht statt, die Merk-

male von Kompetenzorientierung aufweisen, auch wenn dies unter anderen Bezeichnungen firmiert. 

Dies trifft in besonderer Weise auch für arbeitsplatznahe oder arbeitsintegrierte Qualifizierungen in 

der betrieblichen Aus- und Weiterbildung, der beruflichen Weiterbildung und Höherqualifizierung, 

im Rahmen arbeitsmarktpolitischer Qualifizierungsprogramme, aber auch in der Freiwilligenarbeit 

zu. Am deutlichsten zeigt sich gegenwärtig der Mangel an Kompetenzorientierung in der Curricu- 

lumentwicklung aber auch der realisierten Prüfungspraxis.

In all diesen Bereichen bedarf es wissenschaftlicher Grundlagenforschung, Entwicklung konkre-

ter Umsetzungsstrategien und begleitender Evaluation konkreter Maßnahmen zu einer verstärkten 

Kompetenzorientierung. Die Forschungsaktivitäten des Institutes beziehen sich gleicherma- 

ßen auf die Definition von (berufsbezogenen) Kompetenzen, die Entwicklung geeigneter Feststel-

lungsverfahren, als auch auf Handreichungen für die Bildungspraxis. Insbesondere im Bereich der 

Berufs(bild)entwicklung, des kompetenzorientierten Unterrichts und auch der begleitenden Eva-

luation entwickelt das öibf regelmäßig Produkte für die Bildungspraxis und liefert Entscheidungs-

grundlagen für die Politik. Leitprojekte zu diesem Forschungsfeld sind:

 / PIAAC, die internationale Kompetenzmessungsstudie der OECD, bildet erstmals für  

Österreich in ausgewählten Testdomänen (Lesen, Alltagsmathematik und technologie-

basiertes Problemlösen) den Kompetenzstand der Erwachsenenbevölkerung ab. Das öibf-

Team ist in Kooperation mit mehreren Universitäten und außeruniversitären Forsch-

ungseinrichtungen in die Ausarbeitung von vertiefenden Analysen zu verschiedenen 

Themen (Basisbildungsbedarf, Weiterbildungsbeteiligung, Outcome von beruflicher Bil-

dung und informelles Lernen) eingebunden. Im Spätherbst 2014 wurde diesbezüglich 

von der Statistik Austria ein nationaler Expertenbericht mit vertiefenden Analysen mit 

intensiver Beteiligung des öibf-Teams veröffentlicht (Iller, Mayerl, & Schmid, 2014; Kas-

tner & Schlögl, 2014; Schlögl, Iller, & Gruber, 2014; Schmid, Mayerl, & Schlögl, 2014).

 / Im Rahmen des LLL-Projektes ›TrainCom‹ wirkt das öibf in einem internationalen Projekt-

team, das von Forschungs- und Berufsbildungseinrichtungen aus Deutschland, Spani-

en, Wales und der Tschechischen Republik getragen wird, an der Entwicklung einer inter-

net-basierten Lernplattform für Lehrende und Trainer/inne/n mit, auf der Lernprozesse 

der beruflichen Erstausbildung im Bereich der Metallverarbeitung und Automobilerzeu-

gung und -reparatur lernergebnis- und kompetenzorientiert aufbereitet werden. In die-

sem Projekt wird der Peer Review-Prozess, der vom öibf maßgeblich mitentwickelt wurde 

und in Österreich im Rahmen des Qualitätssicherungsprogrammes QIBB im berufsbilden-

den Schulwesen bereits Anwendung findet, erstmals auch für die berufliche Ausbildung 

in Betrieben und Ausbildungseinrichtungen im internationalen Rahmen eingesetzt,  

um Qualitätsstandards für eine lernergebnisorientierte praktische Ausbildung zu ent- 

wickeln.

Um entsprechende Curriculumentwicklung, die Unterrichtsplanung und -durchführung, aber auch 

die Prüfungspraxis zu unterstützen, werden Analysen und Handreichungen erarbeitet, die von der 
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lernergebnisorientierten Angebotsentwicklung in der Erwachsenenbildung bis hin zu Leitfäden für 

kompetenzorientierten Unterricht in der beruflichen Bildungsarbeit reichen.

QUALITÄT UND PROFESSIONALISIERUNG

In der Berufsbildungspraxis, der Bildungspolitik und in den letzten Jahren zunehmend auch im  

wissenschaftlichen Diskurs hat das Qualitätsthema einen zentralen Stellenwert eingenommen.  

Bestimmte Merkmale von Ausbildungsarrangements zur Entwicklung von Fachkompetenz einerseits 

und kognitionspsychologische Erkenntnisse bezüglich der Anleitung oder Unterweisung hin zum  

Lösen komplexer beruflicher Aufgaben andererseits sind mittlerweile feste Bestandteile der Berufs-

bildungsforschung geworden.

Die zunehmend vorgenommenen Differenzierungen hinsichtlich von Input-, Prozess-, Output- und 

Outcome-Qualität sowie Wirkungsorientierung oder Impact eröffnen neue Sichtweisen, werfen aber 

zugleich auch vielfältige Fragen insbesondere hinsichtlich von Validity (Gültigkeit, Stichhaltigkeit), 

Reliability (Verlässlichkeit) sowie Usefulness (Brauchbarkeit) von Verfahren, Methoden und Kriteri-

en der Qualitätssicherung auf. 

Vor dem Hintergrund der Ausdifferenzierung von Qualitätssicherung und -entwicklung, bezieh-

ungsweise der methodischen und verfahrensmäßigen Ansätze, die diesen zugrunde gelegt werden 

können, hat das Institut im Zusammenhang mit pädagogischer Organisationsforschung – unter  

besonderer Berücksichtigung der Perspektiven der Lernenden wie auch der Lehrenden als wichtige  

Anspruchsgruppen im Qualitätsdiskurs – vielfältige Erkenntnisse und Produkte erarbeitet. Diese  

reichen von international vergleichender Forschung, über Verfahrensentwicklung, Qualifizierung 

von Lehrkräften und Reviewer/innen bzw. Auditor/innen, bis hin zur verfahrensverantwortlichen 

Zertifizierung von Einrichtungen.

In der Projektumsetzung und ganz besonders bei der Verfahrensentwicklung wird auf dialogische 

und  – wo möglich – auf partizipative Prozesse gesetzt, um die Anwendbarkeit und Akzeptanz bei 

den Institutionen und deren Vertreter/innen zu befördern. Es lassen sich wesentlich zwei Hand-

lungsfelder der Institutsarbeit benennen:

 / Verfahren der externen Qualitätssicherung stellen insbesondere im österreichischen 

Weiterbildungsbereich eine vergleichsweise Neuerung dar. Das Institut hat bei den  

rezenten Entwicklungen in vielfältiger Weise mitgewirkt. Einerseits wurde in Koopera- 

tion mit der Universität Klagenfurt ein österreichisches Rahmenmodell entwickelt  

(Ö-Cert), das erstmals einen Überblick über qualitätssichernde Maßnahmen österreichi-

scher Erwachsenenbildungsorganisationen schafft und die gegenseitige überregionale 

Anerkennung zwischen den einzelnen Ländern sowie mit dem Bund unterstützt (vgl.  

Gruber & Schlögl, 2011). Für Wien ist das öibf seit 2011 auch verfahrensverantwortli-

che Stelle für das in Kooperation mit dem Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds 

(waff) umgesetzte ›wien-cert‹, das auf Grundlage schriftlicher Selbstbeschreibungen, 

vorgelegter Nachweise sowie bei einem Vor-Ort-Audit die Qualität von Wiener Weiterbil-

dungseinrichtungen bewertet. Beim vom öibf entwickelten Verfahren der externen Qua-

litätssicherung für anbieterneutrale Bildungsberatung in Österreich (IBOBB, Informa- 

tion, Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf) ist das Institut seit 2009 eben-

falls verfahrensverantwortliche Stelle und setzt dabei unabhängige Review-Teams ein, 

um die Verlässlichkeit und Ernsthaftigkeit von Beratungsleistungen zu prüfen sowie 

fachliche Anstöße für zielgruppenorientierte Weiterentwicklung zu geben.
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 / Dass es traditionelle Ausbildungsformen gibt, die dennoch hohe Flexibilität aufweisen, 

scheint ein Widerspruch zu sein. Der Fall der betriebsbasierten Berufsausbildung ist je-

doch ein derartiges Beispiel. Die aus der Europäischen und internationalen Entwicklung 

auf das Österreichische Bildungssystem eindrängende Verschiebung von einer weitest-

gehend input-orientierten Steuerung hin zu einer stärkeren Beachtung der Lernergeb-

nisse, der damit verbundenen höheren Gewichtung von Feststellungsverfahren, die im 

Schulsystem intensive Entwicklungsarbeit von Standards sowie die im deutschsprachi-

gen Raum anhaltend intensiv geführte Kompetenzdiskussion stellen das Berufsbildungs-

system und dessen Akteure/innen vor grundlegend neue Fragen, die nicht allein durch 

ergänzende Maßnahmen zu bewältigen sind, sondern wesentlich in die Konzeption und 

Ausgestaltung von Steuerung der Berufsbildung eingreifen. Das Thema der Qualitäts- 

sicherung der beruflichen Lernprozesse wird damit einmal mehr aufgerufen. 

BILDUNGSENTSCHEIDUNG UND -BETEILIGUNG

Wissenschaftlich lassen sich drei Stoßrichtungen von Erklärungsansätzen finden, die für Bildungs-

entscheidungen und der sich damit manifestierenden Beteiligung herangezogen werden können. 

Die normativen Varianten von Entscheidungstheorien (faktisch oft in enger Anbindung an die  

Ra-tional-Choice-Theorie bzw. psychologisch begründete Persönlichkeitsmodelle) gehen von grund-

legenden Axiomen (z.B. der Rationalität des Entscheiders, Nutzenkalkülen, u.a.) aus. Präskripti-

ve Theorien versuchen, Strategien und Methoden herzuleiten, die Menschen helfen, bessere Ent-

scheidungen zu treffen, indem sie gewisse Modelle der Entscheidungsfindung entwickeln und zur 

Anwendung bringen. Deskriptive Entscheidungstheorien wiederum untersuchen empirisch die Fra-

ge, wie Entscheidungen tatsächlich getroffen werden. Insbesondere zu den beiden letzten Betrach-

tungsweisen forscht das Institut intensiv und wiederkehrend sowie entwickelt Produkte, sowohl als 

Grundlage für politische Steuerungsprozesse, aber auch für individuelle Entscheidungen. Neben  

anwendungsorientierter Forschung im Auftrag von Ministerien, dem Arbeitsmarktservice und den 

Interessenvertretungen werden mit Fördermitteln von Forschungsfonds und den Europäischen  

Bildungsprogrammen Projekte entwickelt und umgesetzt.

Die konkreten Forschungsfragen fokussieren vielfach auf den Zugang oder Übergang an den Schwel-

len des Bildungssystems, insbesondere auf den Zugang zu beruflichen Bildungsprogrammen, den 

Hochschulzugang mit beruflicher Vorbildung sowie die Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme an Weiter- 

bildung. Geschlechts- und kultursensible Fragestellungen werden dabei ebenso bearbeitet, wie 

strukturelle Benachteiligungen, besondere Bedürfnisse oder Bildungsabstinenz von bestimmten 

Gruppen. Neben der unmittelbaren Projektumsetzung wird national und international (Schwerpunkt 

im deutschsprachigen Raum) publiziert sowie bei wissenschaftlichen Konferenzen und Fachtagun-

gen referiert. In der Projektumsetzung sind Kooperationen mit universitären und außeruniversitä-

ren Forschungseinrichtungen sowie der Bildungs- oder Beratungspraxis wichtig und sichern und  

erhöhen die Qualität der Institutsarbeit.

Drei zentrale Projektketten zum Themenfeld bestehen seit mehreren Jahren:

 / Die wissenschaftliche Begleitung der Einführung der Berufsreifeprüfung (zuletzt auch 

im Zusammenhang mit dem BMBF-Förderprogramm Lehre & Matura) und die Beobachtung 

verwandter Instrumente (etwa der Studienberechtigungsprüfung) und des Übertritts in 

tertiäre Bildungsprogramme erfolgen durch das Institut bereits seit 1999.
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 / Weiters wird Vernetzung und Koordination von Beratungsinitiativen sowie die Entwick-

lung von überregional eingesetzten Beratungsprodukten für Erwachsene mit Förderung 

des Europäischen Sozialfonds und des Unterrichtministeriums seit 2001 vorangetrieben.

 / Drittens besteht seit 2003 eine Kooperation mit der Bundesarbeitskammer und dem ÖGB 

zu Fragen des sozioökonomischen Hintergrunds von Bildungsentscheidungen im öster-

reichischen Bildungswesen. Ergänzt werden diese kontinuierlichen Arbeiten durch Un-

tersuchungen zu schulischer Berufsorientierung, Analysen zur Segregation beim Zugang 

zu Lehrberufen, zu Bildungsarmut u.v.m.

Aktuelles Innovationsfeld: Integration junger Menschen in den betrieblichen Ausbildungsprozess

Qualität in der beruflichen Bildung hat viele Dimensionen und Komponenten. Eine bisher noch nicht 

allzu sehr bearbeitete Facette stellt die systematische Suche und Ansprache junger Menschen durch 

Ausbildungsbetriebe dar sowie deren nachhaltige Integration in das betriebliche Ausbildungsge-

schehen und den betrieblichen Alltag. Insbesondere für viele kleine und mittlere Unternehmen ist 

die strategische Suche nach Lehrlingen noch keine Routine. In mehreren Handreichungen wurden 

und werden in Europäischer Zusammenarbeit vom öibf hier Arbeitsmaterialien erarbeitet, welche  

die wesentlichen Elemente dabei klären helfen und Anleitungen und Beispiele guter Praxis bereit-

stellen. Diese sind:

 / Planung ist die Entwicklung von Strategien sowie die Definition von Zielen und Hand-

lungsschritten zur Gewinnung von Lehrlingen. Eine zentrale Aufgabe ist die Festlegung 

von Rekrutierungsinstrumenten.

 / Akquisition ist die Bewerbung von freien Ausbildungsstellen und die Anwerbung von 

geeigneten ausbildungsinteressierten Menschen. Akquisitions-Tätigkeiten begleiten das 

gesamte Ausbildungsjahr.

 / Auswahl umfasst all jene Tätigkeiten, die in einem Bewerberpool geeignete Kandidat/

innen identifizieren, denen ein Ausbildungsplatz angeboten wird.

 / Vertragsabschluss bezeichnet die Rekrutierungsphase, die Aufgaben zwischen der Aus-

wahlentscheidung und dem Ausbildungsstart umfasst. Hierzu zählen die Vertragsunter-

zeichnung selbst sowie weitere Maßnahmen zur Anbindung von angehenden Lehrlingen.

 / Integration ist die Rekrutierungsphase, die zwischen dem ersten Ausbildungstag und 

dem Ende der Probezeit liegt. Sie umschließt all jene Aufgaben, die die Lehrlinge dauer-

haft an das Unternehmen binden und in das Unternehmen integrieren. Zugleich wird hier 

die Auswahlentscheidung letztmalig überprüft.

Die Integration junger Menschen in den betrieblichen Alltag stellt die erste Phase beruflicher  

Bildung dar und bildet zugleich das Fundament für berufliche Kompetenzentwicklung und betrieb-

liche Bindung.
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Die Vermittlung von Themen und Befunden aus Forschung und Entwicklung gegenüber unterschied-

lichen Öffentlichkeiten kann verschiedenste Gestalt annehmen. Neben vermittelnden Tätigkeiten, 

 wie es wesentlich der Wissenschaftsjournalismus als seine Aufgabe sieht, wird unter Wissenschafts-

kommunikation auch zunehmend Wissenschafts-PR und Wissenschaftsmarketing verstanden.  

Betrachtet man aber insbesondere unmittelbare Leistungen durch Forschende selbst, so sind die 

Aufgaben neben der stark innerwissenschaftlich ausgerichteten Publikationstätigkeit und Vortrags-

tätigkeit auf Kongressen sowie im Rahmen hochschulischer Lehre besonders Projektpräsentationen, 

Referatstätigkeiten im Zuge von Fachveranstaltungen und traditionell gutachterliche Tätigkeit. 

Auch die Einbindung in Entwicklungsgruppen sowie die Vortragstätigkeit für internationale Delega-

tionen und Kooperationsveranstaltungen beschäftigt die Expert/inn/en des Teams erheblich.

Im Folgenden werden die Leistungen anhand der drei Kategorien Publikationen, Vorträge und  

wissenschaftliche Funktionen dargestellt und zum Teil nach Zielgruppen differenziert.

PUBLIKATIONEN 2015

Wissenschaftliche Monographien, Herausgaben wissenschaftlicher Werke

Litschel, Veronika & Löffler, Roland (2015). Meta-Analyse zu rezenten  
Studien im Bereich ›AMP-Maßnahmen für Jugendliche‹. Betrachtungen 
mit dem Schwerpunkt ›Berufsausbildung‹. AMS-report 109, herausgege-

ben vom Arbeitsmarktservice Österreich.

Jugendliche stellen seit Jahren eine wesentliche Zielgruppe der österreich- 

ischen Arbeitsmarktpolitik dar. Denn die Bekämpfung von Jugendarbeits- 

losigkeit und die Verhinderung des Ausstiegs aus dem Ausbildungs- bzw.  

Beschäftigungssystem helfen, nachhaltige individuelle und volkswirt- 

schaftliche Folgekosten zu vermeiden. Im Zuge der Meta-Analyse wurden  

rezente Studien zur Maßnahmenevaluierung, berufspädagogischen und  

didaktischen Ansätzen sowie Zielgruppenuntersuchungen unter der Frage-

stellung der Entwicklung neuer Ansätze für eine zeitgemäße aktive Arbeits-

marktpolitik für Jugendliche betrachtet und Forschungslücken identifiert.

 

Stock, Michaela, Schlögl, Peter, Schmid, Kurt & Moser, Daniela. (Hg.) (2015). 
Kompetent – wofür? Life Skills – Beruflichkeit – Persönlichkeitsbil-
dung. Beiträge zur Berufsbildungsforschung. Tagungsband zur 4. Öster-

reichischen Konferenz für Berufsbildungsforschung am 3./4. Juli 2014. Inns-

bruck: Studienverlag.

Die vierte nun im Zweijahresrhythmus veranstaltete Konferenz für Berufs- 

bildungsforschung hat im Jahre 2014 das Motto ›Kompetent – wofür?‹ enga-

giert, aber auch durchaus kontrovers diskutiert. Nicht zuletzt ist die Kompe-

te-nzfrage eine, die in verschiedenen Bildungsbereichen unterschiedlich zur 

Anwendung kommt; die Professionalität der Arbeit der Lehrenden, Prüfenden 

oder Beratenden in allen Bildungsinstitutionen und den Betrieben, in der  

 Erwachsenenbildung und in der arbeitsmarktpolitischen Qualifizierungsland-

2.2 WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION
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schaft bietet eine wichtige Reflexionsfläche. In der konkreten Forschungs- 

arbeit zeigen sich Gegensätze in Begriffen, Konzepten und Zielstellungen; 

zugleich bedeutet die Arbeit an ›kompetenzorientierten Curricula‹ oder  

kompetenzorientierten abschließenden Prüfungen aber auch eine laufende 

Umsetzungsarbeit, die Bildungsinstitutionen täglich fordert. Der Band ver-

sammelt die Keynotes, die mit dem Forschungspreis ausgezeichnete Arbeit 

sowie ausgewählte Beiträge zur Konferenz.

 

Wissenschaftliche Beiträge in einem Sammelwerk

Schlögl, Peter. (2015). Europäische Berufsbildungspolitik aus Österrei-
chischer Perspektive: From Bargaining to Arguing? In S. Bohlinger & A. 

Fischer (Hrsg.), Lehrbuch Europäische Berufsbildungsforschung und -poli-

tik – Grundlagen, Herausforderungen und Perspektiven (S. 127 — 148). Biele-

feld: wbv.

Die effektive Rolle und vielmehr noch die unterschiedlichen Einschätzungen, 

was Europäische Berufsbildungspolitik zu leisten im Stande ist, können nicht 

als statisch oder kontextlos aufgefasst werden. So wird dies aus den unter- 

schiedlichen Perspektiven der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union  

jeweils anders zu beantworten sein. Aber auch hinsichtlich einer einzelnen  

nationalen Perspektive darf nicht vergessen werden, dass allgemeine und 

spezielle Fragen der Europäischen Integration sehr voraussetzungsreich 

sind. Der Beitrag erhebt nicht den Anspruch, das Politikgeschehen auf der 

nationalen Ebene vollständig und systematisch zu erklären. Vielmehr soll  

die je spezifische Aufnahme von Impulsen seitens der Europäischen Ebene 

in nationale Kontexte aufgezeigt werden. Insofern ist er kein politik- oder 

rechtswissenschaftlicher Zugriff, sondern will exemplarischen Einblick in  

die österreichische Praxis des Umgangs mit europäischen Berufsbildungs- 

initiativen geben.

 

Schlögl, Peter. (2015). Heute für Morgen Lernen. Ein Plädoyer für eine 
progressive Lehr- und Lernkultur. In K. A. Duffek & B. Rosenberg (Hrsg.), 

Bildung – Chancen – Gerechtigkeit. Progressive Perspektiven für die Bil-

dungspolitik (Bd. 3, S. 23 — 43). Wien: Löcker.

Bisher gebräuchliche Reaktionsmuster bei der Reform des Bildungswesens 

sind überwiegend die Beschleunigung der Aktualisierung von curricularen  

Bildungsinhalten (zumindest die Einforderung davon), eine zunehmende  

Differenzierung von Bildungsangeboten (neue Schul- und Studienzweige, 

neue Weiterbildungsangebote) und die Erweiterung des bestehenden Fächer-

kanons (um zumeist formal bleibende Formeln) wie etwa jene des Lernen  

Lernens, welches sich bei genauerer Hinsicht allzu oft in Memoriertechniken 

erschöpft und weniger oft metakognitive Strategien entwickeln hilft. Grund-

legende Veränderung der Wissensverständnisse sowie Orientierung an einer 

demokratischen, subjektorientierten Lernkultur liegen als Konzepte  

zwar vor, sind aber für Bildungsreformer/innen nicht handlungsleitend. 
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Mayerl, Martin & Schlögl, Peter. (2015). Ansätze und Verfahren der An-
erkennung der Ergebnisse informellen und non-formalen Lernens bei 
formal Geringqualifizierten. Länderstudie Österreich. In Bertelsmann 

Stiftung (Hrsg.), Kompetenzen anerkennen. Was Deutschland von anderen 

Staaten lernen kann (S. 338 — 450). Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.

Ziel dieses Länderberichtes ist es, die verschiedenen Instrumente und Ver-

fahren zur Anerkennung non-formalen und informellen Lernens systematisch 

zu sammeln und in Bezug auf die Relevanz für die Zielgruppe der Geringqua-

lifizierten zu bewerten. Die Auswahl der Anerkennungsmöglichkeiten erfolgt 

dabei selektiv. Das zentrale Auswahlkriterium ist die potenzielle Zugangs-

möglichkeit von Personen mit maximal Pflichtschulabschluss. Bewusst wur-

den Zugangsmöglichkeiten auf der Basis von Anerkennungsverfahren für den 

Hochschulbereich (z.B. nicht-traditionelle Zugänge zur Hochschule), sowie 

weitere Zertifizierungsverfahren auf der Ebene gehobener Berufspraxis hier 

ausgeklammert.

 

Löffler, Roland (2015). Voneinander lernen durch Peer Review: Ein neuer 
Ansatz der Qualitätssicherung in der dualen Ausbildung – Erfahrungen 
aus dem Projekt TrainCom. In: G. Goth & E. Severing (Hrsg.), Kompetenz-

orientiert aus bilden. Ansätze und Erfahrungen aus Europa. Wirtschaft und 

Bildung Bd. 72 (S. 113 — 129). Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.

Das Peer-Review-Verfahren wird seit Jahren erfolgreich als Instrument der 

Qualitätssicherung in österreichischen berufsbildenden Schulen eingesetzt. 

In der dualen Ausbildung hat es dagegen noch nicht Einzug genommen. Der 

Beitrag zeigt anhand des Leonardo-da-Vinci-Projekts ›TrainCom‹, wie das 

Verfahren auch im Bereich der betrieblichen Erstausbildung Anwendung  

finden kann. 

 

Mayerl, Martin (2015). Ich fühle mich gut auf die Lehrabschlussprüfung 
vorbereitet! – Eine Analyse zu den Bestimmungsfaktoren des LAP-Vor-
bereitungsgrades von Lehrlingen. In: M. Stock, P. Schlögl, K. Schmid, D. 

Moser (Hrsg.), Kompetent – wofür? Life Skills – Beruflichkeit – Persönlich-

keitsbildung. Beiträge zur Berufsbildungsforschung. Tagungsband zur 4.  

Österreichischen Konferenz für Berufsbildungsforschung am 3./4. Juli 2014. 

(S. 302 — 319). Innsbruck: Studienverlag.

Der Beitrag widmet sich der Analyse zu den Bestimmungsfaktoren des Grades 

der Vorbereitung zur Lehrabschlussprüfung (LAP) von Lehrlingen. Im Beitrag 

werden Zeitreihen der Lehrlingsstatistik analysiert und diskutiert, die darauf 

schließen lassen, dass das neue statistische Zahlenmaterial zwar umfang-

reiche Betrachtungen von Erfolgsquoten und Antrittsquoten zur Verfügung 

stellt, aber keine empirisch fundierten Aussagen getroffen werden können, 

aus welchen Gründen Lehrlinge zur LAP antreten bzw. nicht antreten. Daraus 

leitet sich auch die zentrale Fragestellung des Beitrags ab: Welche subjekti-

ven Faktoren beeinflussen den subjektiv eingeschätzten Vorbereitungsgrad 

von Lehrlingen in Bezug auf die bevorstehende LAP? Es werden Ergebnisse 

gezeigt und kritisch diskutiert, die auf der Basis einer vom Österreichischen 
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Institut für Berufsbildungsforschung (öibf) 2013 durchgeführten Befragung 

von 4.986 Lehrlingen im letzten Ausbildungsjahr unter Anwendung multivari-

ater Methoden (Strukturgleichungsmodell) generiert wurden.

 

Beiträge in wissenschaftlichen Fachzeitschriften

Mayerl, Martin & Schlögl, Peter. (2015). Berufsentwicklung in Öster-
reich. Alte und neue Herausforderungen durch Kompetenzorientie-
rung. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, (29), 1 — 19. On-

line: http://www.bwpat.de/ausgabe29/mayerl_schloegl_bwpat29.pdf 

(15.12.2015).

In den deutschsprachigen Ländern zeigt sich ein unterschiedlicher Umset-

zungsstand der Kompetenzorientierung in der betriebsbasierten Ausbildung. 

Als Grundlage von kompetenzorientierter Unterweisung und Prüfung kommt 

einer bereits auf Kompetenzmodellen basierenden Entwicklung von Berufen 

(bzw. Berufsbildern) jedoch eine systemisch bedeutsame Rolle zu. Inhalt des 

Beitrages ist es, die Erfahrungen in Bezug auf die Methode sowie die Ergeb- 

nisse dieses Projektes vorzustellen und zur aktuellen Praxis der berufsbil-

dungspolitischen Steuerung in Beziehung zu setzen. Der einleitende Teil kon-

zentriert sich auf die bildungspolitischen Rahmenbedingungen und bisherige 

Praxis. Darauf aufbauend wird die Ausgangslage sowie die Ansprüche, Erwar-

tungen und Befürchtungen einzelner Akteure skizziert werden. Im zweiten 

Teil wird der methodische Ansatz und Ablauf der kompetenzorientierten  

Berufsentwicklung dargestellt. Im abschließenden Teil erfolgt eine Diskus-

sion, welche Konsequenzen eine kompetenzorientierte Berufsentwicklung 

für bildungspolitische Steuerung zeitigt. 

Schlögl, Peter. (2015). Wo alle Individualität haben, und alle dieselbe. 
Die Selbstbehauptung von Weiterbildung. Weiterbildung Zeitschrift für 

Grundlagen, Praxis und Trends, (5/2015), 24 — 26.

Beratung scheint ein ›fuzzy concept‹ zu sein, denn die Verwendung des  

Begriffs (mit weiteren Ausprägungen wie Coaching, Service, Assistenz u.a.) 

hat gegenwärtig ein beinahe inflationäres Ausmaß angenommen und muss 

zwischenzeitlich längst als ein ›sozial aufdringliches Phänomen‹ (Fuchs, 

2010, S. 97) beschrieben werden. Versuche einer umfassenden Darstellung 

(allein für den psychologischen, Sozial- und Bildungsbereich im deutsch-

sprachigen Raum) füllen bereits dreibändige Handbücher. Diese Entwicklung 

macht vor den Angeboten und Anbietern sowie den Adressaten von Weiter-

bildung nicht halt. Der Beitrag stellt die Frage, ob es sich dabei um eine An-

reichung der Angebotspalette handelt, oder nicht gar der Kern planmäßiger 

Bildungsarbeit grundsätzlich in eine Krise gerät und zunehmend durch ad-

hoc-Interventionen in individuellen Settings abgelöst wird.
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Schlögl, Peter & Gläser, Arnfried. (2015). Entscheidende Parameter kol-
lektiver Professionalisierung der Erwachsenenbildung/Weiterbildung. 
Rahmenbedingungen am ›Arbeitsplatz Weiterbildung‹ in Österreich 
und Deutschland. Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für 

Forschung, Praxis und Diskurs, 2015(26), 18.

Erwachsenenbildner/-innen arbeiten heute vielfach entlang vorgegebener 

Anforderungen, erfüllen Kennzahlen oder Vermittlungsquoten, akquirieren 

und verwalten Projektmittel, während der Kern pädagogischer Arbeit – Pla-

nen, Lehren, Beraten, Evaluieren – zurückgedrängt wird. Kippt im Feld der Er-

wachsenenbildung, provokativ formuliert, das Bild der Dienstleister/innen in 

jenes von Dienstbot/inn/en? Wie lassen sich die prekären Bedingungen  am  

›Arbeitsplatz Weiterbildung‹, die im eklatanten Widerspruch zur gesell-

schaftspolitischen und wirtschaftlichen Bedeutungszu- 

weisung des Lebenslangen Lernens stehen, erklären? Der vorliegende Beitrag 

beleuchtet die entscheidenden Parameter kollektiver Professionalisierung, 

die sowohl in Deutschland als auch in Österreich wieder verstärkt diskutiert 

werden sollten. Es sind das konkret die Institutionalisierung, die Verrechtli-

chung, die Verberuflichung, die Akademisierung und die Verwissenschaftli-

chung der Erwachsenenbildung/Weiterbildung. Fazit der Autoren: In Zukunft 

ist sowohl in Deutschland als auch in Österreich wieder eine verstärkte Pro-

fessionalisierungsdiskussion nötig. (Red.)

 

Schlögl, Peter. (2015). Von Freunden und Wegen. Eine philosophische 
Re-Lektüre von ›Modernisierung der Erwachsenenbildung‹ Magazin  

erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs, 

(Ausgabe 25, Vorwärts denken. Diskurse zur Modernisierung der Erwachse-

nenbildung), 05/1 — 8. Online im Internet: http://erwachsenenbildung.at/

magazin/15-25/05_schloegl.pdf. Druck-Version: Books on Demand GmbH: 

Norderstedt.

Werner Lenz versammelte 1994 in ›Modernisierung der Erwachsenenbildung‹ 

Beiträge, die einen prüfenden Blick auf das österreichische Fundament für 

forschungsgestützte Entwicklung warfen. Aus inhaltlicher, zielgruppenspezi-

fischer und auch systematischer Perspektive beleuchteten sie Tendenzen und 

Entwicklungsfelder der Erwachsenenbildung – überwiegend mit internatio-

nalem Blick. Der Beitrag versucht eine philosophische Re-Lektüre des Sam-

melbandes und bedient sich hierfür eines gleichnishaften Zitats von Ludwig 

Wittgenstein, das er mit einer deutenden Betrachtung des Umschlagbildes, 

einer Zeichnung von Alfred Kubin, zusammenführt. Kann/soll die Erwachse-

nenbildung das menschliche Laufen in der Bahn einer modernisierten  

Gesellschaft begleiten? Vor welchen Fragen und Veränderungen stand die  

Erwachsenenbildung der 1990er Jahre und können Parallelen zu heute gezo-

gen werden? Was gelang oder misslang (bislang)? Der Befund: Die Stärkung 

von Wissenschaftlichkeit und forschungsgeleiteter Entwicklung als Prinzip 

moderner Erwachsenenbildung behält über die konkreten, zeitgebundenen 

Befunde und Evidenzen hinaus an Bestand – was wohl der nachhaltigste  

Beitrag dieses heute noch lesenswerten Sammelbandes ist.
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Beiträge in Zeitschriften – science to professionals

Schlögl, Peter. (2015). Novellierung des Berufsausbildungsgesetzes – 
Business as usual? W&B Wirtschaft und Beruf. Zeitschrift für Corporate 

Learning, 67. Jahrgang (02.03.2015), 113 — 115.

Im Juli 2015 trat eine Novelle des österreichischen Berufsbildungsrechts in 

Kraft, die zentrale Themen der berufsbildungspolitischen Diskussionen der 

letzten Jahre aufgreift ,aber zum Teil auch auf bereits früher eingeleitete 

Entwicklungen in der Schweiz und Deutschland reagiert. Was diese Neuerun-

gen sind und wie sie zu bewerten sind, dazu gibt der zeitnah erschienene  

Beitrag eine erste Einschätzung. 

Litschel, Veronika. (2015). Ausbildungsgarantie in Österreich. In Ausbil-

dung für alle ist möglich! Hinweise zur Umsetzung einer Ausbildungsgarantie 

in Deutschland: Erfahrungen, Vorschläge, Perspektiven (S. 6  — 17). Berlin.

Die Umsetzung der Ausbildungsgarantie in Österreich und deren kritische  

Betrachtung ist Teil der deutschen Debatte rund um die Einführung einer sol-

chen. Die konkrete Ausgestaltung, die Erfahrungen mit der Umsetzung sowie 

zentrale Erfolgsindikatoren und Evaluierungserkenntnisse werden in einem 

kompakten Überblicksartikel dargestellt.

 

Irmer, Manon. (2015). Miteinander im Netzwerk – Netzwerke miteinander. 
Zu den Zielen, AkteurInnen und Arbeitsstrukturen der ›Bildungsbera-
tung Österreich‹. Bildungsberatung im Fokus, (1/2015), 5 — 7.

Die ›Bildungsberatung Österreich‹ existiert als bundesweite Initiative seit 

dem Jahr 2011. Sie bündelt Ländernetzwerke und ein überregionales Netz-

werk, mit dem Ziel durch das Angebot von kostenloser Bildungs- und Berufs- 

beratung das lebenslange Lernen zu fördern. Sie ist im Einklang mit den euro-

päischen und nationalen Strategien zum Lifelong Guidance und zum lebens-

langen Lernen. In der neuen Förderperiode hat sie sich neue Strukturen der 

Kooperation und Steuerung gegeben, diese werden im Überblick vorgestellt. 

Schmidtke, Birgit. (2015). Die Rolle der Bildungs- und Berufsberatung für 
Anerkennungsprozesse. Bildungsberatung im Fokus, (2/2015 (Kulturen der 

Anerkennung)), 8–9.

 
Veröffentlichungen aus Projekten

Mayerl, Martin & Lietzmann, Anja. (2015). Betriebliche Ausbildung. Gute 
Gründe für Unternehmen auszubilden. (ÖIBF, Hrsg.). Wien: ÖIBF. 

Der Fachkräftemangel stellt in vielen Branchen eine aktuelle oder zukünftige 

Bedrohung dar. Betriebliche Ausbildung ist ein Weg, der eine solide Basis 

für den zukünftigen Fachkräftebedarf legen kann. Die vorliegende Broschüre 
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richtet sich an Betriebe, die grundsätzlich an Ausbildung interessiert sind, 

sich aber noch nicht näher mit dem Thema beschäftigt haben, und zeigt die 

vielfältigen Vorteile, die Ausbildung für Unternehmen (v.a. auch Klein- und 

Mittelbetriebe) mit sich bringt. Die Broschüre wurde im Rahmen des Projek-

tes ›Ausbildung am Start. Nachhaltige Rekrutierung von jungen Ausbildungs-

interessierten‹ erstellt und im Rahmen des Programms Erasmus+ von der  

Europäischen Komission finanziert.  

Koutoudis, Panagiotis, Lietzmann, Anja, Mayerl, Martin & Siemiatkowski, 

Maciej (2015). Rekrutierung von Lehrlingen. Gute Beispiele aus europäi-
schen Unternehmen. (ÖIBF, Hrsg.). Wien: ÖIBF. 

In Zeiten von demografischem Wandel und Bildungsexpansion hat der Wett-

bewerb von Betrieben um geeignete Ausbildungsplatz-BewerberInnen längst 

begonnen. Dazu bedarf es geeigneter Rekrutierungsstrategien. Die Broschü-

re stellt Unternehmen vor, denen es in vorbildlicher Weise gelungen ist, neue 

Zielgruppen anzusprechen, neue Wege der Ansprache Jugendlicher zu finden 

und KandidatInnen frühzeitig an das Unternehmen zu binden. Elf Beispie-

le aus vier eruopäischen Staaten (Deutschland, Österreich, Griechenland und 

Polen) beschreiben innovative Wege der Rekrutierung von Lehrlingen. Die 

Broschüre wurde im Rahmen des Projektes ›Ausbildung am Start. Nachhaltige 

Rekrutierung von jungen Ausbildungsinteressierten‹ erstellt und im Rahmen 

des Programms Erasmus+ von der Europäischen Komission finanziert.
 

 

Lexikonbeiträge

Schlögl, Peter. (2015). Weiterbildungsberatung. In Pahl, J.-P. (Hg.). Lexikon der Berufsbildung.  

Ein Nachschlagewerk für die nicht-akademischen und akademischen Bereiche (2. erweiterte Auflage, 

S. 807 — 808). Bielefeld: wbv.

 

Beiträge in weiteren Medien (Zeitung, Rundfunk etc.) – science to public

Mayerl, Martin (2015). ›Endlich habe ich es schriftlich, dass ich etwas kann!‹ – Das österrei 
chische Modell Du kannst was!. Online: http://blog.aus-und-weiterbildung.eu/kompetenzaner 

kennung_du-kannst-was/ (12.03.2015).

Schlögl, Peter. (2015). Das Begabungsmantra. In öibf (Hrsg.), Wissensbilanz 2014 (S. 11 — 13). Wien.

VORTRÄGE

Wissenschaftliche Vorträge, Konferenzbeiträge

Schlögl, Peter gem. mit Monika Kastner: Modellierung einer Risikogruppe und Ergebnisse zu 
Teilhabe-/Integrationsdimensionen, als Teil des Symposiums ›Heterogenität und Teilhabe der  

erwachsenen Bevölkerung im Hinblick auf ihre Kompetenzen unter besonderer Berücksichtigung der  

Weiterbildungsbeteiligung‹ im Rahmen der 3. Tagung der Gesellschaft für empirische Bildungsfor 

schung (GEBF) 2015 an der Ruhr-Universität Bochum 11.—13. März 2015, am 12. März 2015, Bochum.

26 / ÖIBF WISSENSBILANZ 2015

LEISTUNGSPROZESSE UND ZIELERREICHUNG



›science to professionals‹

Schlögl, Peter: Heute für Morgen lernen: alte und neue Herausforderungen durch Arbeit 4.0. 
Arbeit 4.0 – made in Berlin Metropolenkonferenz, 14. Dezember 2015, Berlin

Löffler, Roland: Bildungs- und Berufsorientierung: Regionale Bedarfe und deren Messung. 
Impulsvortrag im Rahmen des BBO-Workshops der KoordinatorInnen zur Bildungs- und Berufsorien-

tierung Steiermark am 1. Dezember 2015 im Regionalmanagement Obersteiermark Ost, Leoben.

Wallner, Josef & Mayerl, Martin: Kompetenzorientierte Berufsentwicklung. Pilotierung eines 
kompetenzbasierten Verfahrens anhand des Lehrberufs Medienfachmann/-frau im Rahmen 

des 1. Netzwerktreffen zum Start des Prozesses ›Qualitätsmanagement Lehre‹ auf der Grundlage der 

neuen Bestimmungen der §§ 1a und 31d BAG, 13. November 2015, Wien.

Schlögl, Peter: Herausforderungen und Auswirkungen der Digitalisierung auf die Weiterbil-
dung und das Weiterbildungspersonal im Rahmen des Workshops ›Qualifizierung 4.0‹ Digitalisie-

rung der Arbeitswelt und der Bildungsprozesse – Veränderungen und Innovationserfordernisse für 

die Aus- und Weiterbildung der Berliner Senatsverwaltung Arbeit Integration und Frauen, 11. No-

vember 2015, Berlin.

Löffler, Roland: Beruflichkeit ohne Berufsausbildung im Rahmen einer Leitungssitzung der  

Gewerkschaft VIDA am 4. November 2015, Wien.

Schlögl, Peter: Nationaler Qualifikationsrahmen und Validierungsstrategie: zwei Türöffner 
für arbeitnehmer/-innenorientierte Bildungspolitik und –arbeit in der bundesweiten  

GeschäftsführerInnen-Sitzung der Berufsförderungsinstitute, 28. Oktober 2015, Wien

Schlögl, Peter: Kompetenz zwischen theoretischer Fundierung, ›verwertbarem Ungefähren‹ 
und ›fuzzy concept‹ im Rahmen der Fachtagung Kompetent in die Zukunft – Lernergebnisorientie-

rung und Kompetenzmodelle in der Qualifikationsrahmendebatte, 4. — 6. Mai 2015, Freising/ 

München.

Mayerl, Martin: Der Antritt zur Lehrabschlussprüfung. Vorbereitungsgrad, Antrittswahr-
scheinlichkeit, Risikogruppen und Unterstützungswünsche. ARGE BerufsschuldirektorInnen 

der Wiener Berufsschulen, 24. März 2015, Wien.

Schlögl, Peter: Chancen und Risiken bei der Implementierung von non-formalem Lernen in 
den NQR, im Rahmen der Kooperationsveranstaltung der aufZAQ-Geschäftsstelle und des Interkul-

turellen Zentrums ›Qualifikationen von JugendleiterInnen und JugendarbeiterInnen‹, am 29. Jänner 

2015, Wien. 

›science to public‹

Löffler, Roland: Meta-Analyse zu rezenten Studien im Bereich „AMP-Maßnahmen für Jugend-
lichen mit Schwerpunkt Berufsausbildung. Präsentation zentraler Ergebnisse im Rahmen des  

Dialogs Jugendforschung des Bundesministerium für Familie und Jugend, am 28. Mai 2015, Wien.

Lachmayr, Norbert: Pflicht oder Kür? Zur Notwendigkeit beruflicher Weiterbildung. Vortrag 

und Podiumsdiskussion im Rahmen des Dialogforums Bildung der AKNÖ und der Zukunftsakademie 

Mostviertel, am 19. Mai 2015, Wieselburg.
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WISSENSCHAFTLICHE FUNKTIONEN, MITGLIEDSCHAFTEN 

NORBERT LACHMAYR

 / Mitglied in der Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen, in 

den Sektionen ›Empirische pädagogische Forschung‹ und ›Berufs- und Erwachsenenbildung‹

 / Mitglied in der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie

ROLAND LÖFFLER

 / Mitglied der Kerngruppe des ›Standing Committee zum zukünftigen Qualifikationsbedarf‹ des AMS 

Österreich

 / Mitglied des Fachbeirats für Bildungs- und Kulturstatistik

MARTIN MAYERL

 / Mitglied in der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie

PETER SCHLÖGL

 / Mitglied des Boards der Agentur für Qualität und Akkreditierung Austria für das österreichische 

Hochschulwesen (AQ Austria)

 / Mitglied der Akkreditierungsgruppe der Initiative Erwachsenenbildung

 / Vorsitzender des Beirats zum Qualitätsrahmen Berliner Modell – QBM (für Weiterbildungsberatung) 

der Berliner Senatsverwaltung

 / Mitglied des Programmkomitees der Österreichischen Konferenz für Berufsbildungsforschung

 / ›National Representative‹ für das Fachwissen- und Referenznetzwerk – ReferNet des CEDEFOP (Euro-

päisches Zentrum zur Förderung der Berufsbildung)

 / Mitglied in der Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen, 

Sektion Berufs- und Erwachsenenbildung

 / Mitglied der Philosophy of Education Society of Great Britain

 / Mitglied des Strategiebeirates der Österreichischen Akademischen Austauschdienstes OeAD GmbH 

 / Mitglied in der ›Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschung‹ für das Fach- und Referenznetzwerk 

ReferNet des CEDEFOP

 / (Gründungs-)Mitglied des Netzwerks zu Forschung und Entwicklung in Erwachsenen- und Weiterbil-

dung 

 / (Gründungs-)Mitglied des internationalen Forschungsnetzwerks INAP – Innovative Apprenticeship

 / Mitglied der Bewertungskommission der Evaluierung des Deutschen Instituts für Erwachsenenbil-

dung DIE/Bonn 2015 — 2016 durch die Leibniz-Gesellschaft

 / Mitglied des Kernteams zur Unterstützung der Stadt Wien-Stiftungsprofessur für Berufsfeldfor-

schung an der Fachhochschule Technikum Wien

 / Mitglied des Berufsbildungskomitees der Gewerkschaft ProGE

 / Mitglied des National Advisory Board des Horizon 2020 Projektes ›Policies Supporting Young People 

in their Life Course. A Comparative Perspective of Lifelong Learning and Inclusion in Education and 

Work in Europe – YPOUNG_ADULLLT‹ an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Wien, 

2016 — 2018

BIRGIT SCHMIDTKE

 / Mitglied in der Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen, 

Sektion Berufs- und Erwachsenenbildung
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2.3 VERNETZUNG UND INTERNATIONALISIERUNG
 

Das Arbeitsgebiet des öibf umfasst die Durchführung und das Management nationaler und interna- 

tionaler Forschung und Entwicklung, die Bezug zu beruflicher und berufsbezogener Bildung haben. 

Ziel des öibf ist es dabei auch – neben primärer empirischer Forschungstätigkeit – isoliert und  

bruchstückhaft vorliegende Forschungsergebnisse aus verschiedenen Disziplinen zusammenzu- 

führen und so ein umfassendes Bild komplexer Bildungswirklichkeiten zu zeichnen.

Dies kann nur durch eine breite Vernetzung mit anderen Forschungseinrichtungen und Einrichtun-

gen der beruflichen Bildung und durch einen intensiven Austausch der Forschenden und Praktiker/

innen gelingen.

Strategische und projektbezogene Kooperationen sowie Netzwerkarbeit sind daher ein wesentlicher 

Erfolgsfaktor für diese Forschungs- und Entwicklungsarbeit einerseits und den entsprechenden Wis-

senstransfer andererseits.

 / 3s Unternehmensberatung, Wien http://www.3s.co.at

 / Abteilung für Erwachsenen- und Berufsbildung, Universität Klagenfurt http://www.ifeb.uni-klu.ac.at

 / abz*austria, Wien http://www.abzaustria.at

 / Arbeiterkammer Niederösterreich, St. Pölten, https://noe.arbeiterkammer.at

 / Arbeiterkammer Oberösterreich, Linz, https://ooe.arbeiterkammer.at

 / Arbeiterkammer Wien, https://www.wien.arbeiterkammer.at

 / ARQA-VET – Österreichische Referenzstelle für Qualität in der Berufsbildung http://www.arqa-vet.at

 / Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik, Universität Flensburg, http://www.biat.uni-flensburg.de 

 / bfw – Berufsfortbildungswerk Gemeinnützige Bildungseinrichtung des DGB GmbH – Competence 

Center EUROPA, Heidelberg, Deutschland http://www.bfw.de/

 / bfi – Berufsförderungsinstitute, http://www.bfi.at 

 / bfz Tschechien, Cheb, Tschechien http://www.bfz.cz 

 / bifeb – Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, St. Wolfgang http://www.bifeb.at

 / BIFIE – Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen 

Schulwesens, Wien-Salzburg https://www.bifie.at

 / B!LL – Institut für Bildungsentwicklung, Linz http://bildungsentwicklung.com

 / biv integrativ – die Akademie für integrative Bildung, Wien http://www.biv-integrativ.at

 / Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn, Deutschland http://www.bibb.de

 / Coleg Cambria, Wrexham, Vereinigtes Königreich http://www.cambria.ac.uk

 / CONEDU Aus- und Weiterbildungsentwicklung, Graz http://www.conedu.com

 / Department für Migration und Globalisierung, Donau-Universität Krems http://www.donau-uni.ac.at

 / Deutsche Telekom AG Telekom Ausbildung, Bonn Deutschland http://www.telekom.com/startseite

 / ECAP Consulenze s.r.l., Zürich, Schweiz

 / EHB – Das Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung, Zollikofen, Schweiz http://www.ehb-

schweiz.ch

 / EQUI – Institut für Höhere Studien, Wien http://www.equi.at

 / ETUCE – European Trade Union Committee for Education, Brüssel, Belgien http://etuce.homestead.

com/ETUCE_en.html
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 / ETUI – European Trade Union Institute/European Trade Union Confederation (ETUC), Brüssel,  

Belgien http://www.etui.org

 / Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gemeinnützige GmbH, Nürnberg, Deutschland  

http://www.f-bb.de 

 / Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk an der Universität zu Köln, Deutschland  

http://www.fbh.uni-koeln.de 

 / Fundación Tripartita para la formación en el Empleo, Madrid, Spanien  

http://www.fundaciontripartita.org 

 / GEW - Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Frankfurt, Deutschland http://www.gew.de

 / Helmut-Schmidt-Universität (Universität der Bundeswehr), Hamburg, Deutschland  

https://www.hsu-hh.de 

 / Höhere Technische Bundeslehranstalt Steyr http://www.htl-steyr.ac.at

 / IBE – Institut für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung an der Johannes Kepler Universität 

Linz http://www.ibe.co.at

 / IBW – Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft, Wien http://www.ibw.at

 / IED – Institute of Entrepreneurship Development, Larissa, Griechenland http://www.entre.gr/

 / IFES – Instituto de Formación y Estudios Sociales, Madrid, Spanien http://www.ifes.es 

 / IMPULSE Evaluation und Organisationsberatung, Wien http://www.impulse.at

 / in between – Verein für Vernetzung, Forschung und Wissenstransfer zur Förderung gesellschaft- 

licher Teilhabe, Wien http://www.in-between.or.at

 / INAP – International Network on Innovative Apprenticeship http://www.inap.uni-bremen.de/ 

 / Institut für Berufs- und Weiterbildung/Fachgebiet Wirtschaftspädagogik/Berufliche Aus- und Wei-

terbildung an der Universität Duisburg-Essen, Deutschland http://www.uni-due.de/biwi/bawb/ 

 / Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft, Karl-Franzens-Universität Graz  

http://erziehungs-bildungswissenschaft.uni-graz.at/de/

 / Institut für Erziehungswissenschaft, Stiftung Universität Hildesheim, Deutschland  

https://www.uni-hildesheim.de 

 / Institut für Erziehungswissenschaften, Universität Innsbruck http://www.uibk.ac.at/iezw

 / Institut für Soziologie, Johannes Kepler Universität Linz http://www.jku.at/soz

 / Institut für Technik und Bildung der Universität Bremen, Deutschland https://www.itb.uni-bremen.de 

 / Institut für Wirtschaftspädagogik, Karl-Franzens-Universität Graz  

http://wirtschaftspaedagogik.uni-graz.at/de

 / k.o.s GmbH, Berlin, Deutschland http://www.kos-qualitaet.de

 / KOWEZiU – Zentraleinrichtung zur Förderung der Berufs- und Fortbildung, Warschau, Polen http://

www.koweziu.edu.pl

 / KSJS Slovenije – Konfederacija Sindikatov Javnega Sektorja Slovenije, Ljubljana, Slowenien http://

www.konfederacija-sjs.si 

 / KZZM – Konfederacja Zwiazków Zawadowych Metalowców w Polsce, Warschau, Polen

 / L&R Social Research, Wien http://www.lrsocialresearch.at

 / Liceo Classico Vivona, Rom, Italien http://www.liceovivona.it

 / Nationalagentur Lebenslanges Lernen, Wien http://www.lebenslanges-lernen.at

 / nfb – Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung e.V., Berlin, Deutschland 

http://www.forum-beratung.de

 / OeAD GmbH (Österreichischer Austauschdienst), Wien http://www.oead.at 
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 / ÖFEB – Österreichische Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen, Linz  

http://www.oefeb.at

 / ÖGB – Österreichischer Gewerkschaftsbund, Wien http://www.oegb.at

 / ÖIEB – Österreichisches Institut für Erwachsenenbildung, Wien http://www.oieb.at

 / ÖSB Consulting GmbH und ÖSB Studien & Beratung gGmbH, Wien http://www.oesb.at

 / Österreichisches Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk für Erwachsenenbildung und Weiter- 

bildung, Wien http://www.adulteducation.at/de/forschungsnetzwerk

 / PAT Provincia Autonoma di Trento – Ufficio Fondo Sociale Europeo – ESF Office, Trento, Italien 

http://www.europa.provincia.tn.it/servizio_europa/ 

 / Prospect Unternehmensberatung GmbH, Wien http://www.pro-spect.at

 / PZPB – Polski Zwiazek Pracodawców Budownictwa, Warschau, Polen http://www.pzpb.com.pl/ 

 / Ring Österreichischer Bildungswerke, Wien http://ring.bildungswerke.at

 / SBC – South Birmingham College, Birmingham, UK http://www.sccb.ac.uk 

 / Senatsverwaltung Berlin, Referat Berufliche Qualifizierung, Berlin, Deutschland  

http://www.berlin.de/sen/arbeit/besch-impulse/weiterbildung/index.html

 / SORA – Institute for Social Research and Consulting, Wien http://www.sora.at

 / Universität Karlsruhe, Deutschland, https://www.kit.edu 

 / UGT-PV – Unión General de Trabajadores – País Valenciano, Valencia, Spanien http://www.ugt-pv.es

 / VASAS Szakszervezeti Szövetség/Hungarian metalworkers‘ Federation, Budapest, Hungary

 / Verband Österreichischer Volkshochschulen, Wien, http://www.vhs.or.at 

 / Verein T.I.W. – Training, Integration, Weiterbildung, Wien

 / VÖGB – Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung, Wien http://www.voegb.at

 / waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds, Wien http://www.waff.at

 / WIFO, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, Wien http://www.wifo.ac.at

¸
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3 KENNZAHLEN

 Wert Wert Wert Wert Ziele 

 2012 2013 2014 2015 2016 

 

 

MENSCHEN

Zahl der Mitarbeiter/innen 10 10 8 8 = 

… davon Frauen 6 6 4 4 = 

… davon wissenschaftliche MA 8 8 7 7 = 

Anzahl der Personenstunden für F&E 13.358 14.710 10.974 10.278 = 

 

 

INTELLEKTUELLES VERMÖGEN  

Zahl der vertretenen wiss. Disziplinen 7 7 7 6 = 

Einschläg. Erfahrung der MAinnen (Jahre) 198 234 236 226 ▲ 

Berufliche Weiterbildungstage 23 56 30 36 = 

 

 

WIRKUNG  

Anzahl Publikationen 22 10 30 20 ▼ 

Vorträge von Mitarbeiter/inne/n 19 28 36 12 = 

Anzahl laufender F&E-Projekte 43 39 50 39 = 

Anzahl neu begonnener F&E-Projekte 21 25 28 22 = 

 

 

BEZIEHUNG ZU AUFTRAG- UND FÖRDERGEBER (BK1)  

Anzahl Auftrag- und Fördergeber (AuF) 25 21 21 22 = 

Anzahl der neuen AuF 5 5 3 5 = 

 

 

BEZIEHUNGEN ZU EXTERNEN MITARBEITER/INNE/N (BK2)  

Anzahl externer wissenschaftlicher MA 15 7 10 9 = 

Pool von Reviewer/inne/n 25 24 23 21 = 

 

MENSCHEN UND INTELLEKTUELLES VERMÖGEN SOWIE BEZIEHUNGEN UND STRUKTUREN
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 Wert Wert Wert Wert Ziele 

 2012 2013 2014 2015 2016 

 

 

BEZIEHUNGEN ZU KOOPERATIONSPARTNERN (BK4)  

Anzahl F&E-Partner 55 46 57 56 = 

… davon national 25 27 35 36 = 

… davon international 24 19 22 18 ▲ 

… davon tertiäre Einrichtungen 6 5 10 14 ▲ 

… davon außeruniv. Forschung 18 19 23 19 = 

 

 

BEZIEHUNGEN ZUR ALLG. UND WISSENSCHAFTLICHEN ÖFFENTLICHKEIT (BK3)  

Funktionen und Vertretungsaufgaben 14 11 14 15 = 

Mitgliedschaften in wiss. Gesellschaften 5 5 5 6 = 

 

 

INFORMATIONSTECHNIK UND DOKUMENTIERTES WISSEN (WISSENSDOKUMENTATION) (SK4) 

Anzahl der Projektberichte 20 20 23 22 ▲ 

Weitere Produkte (Websites etc.) 4 4 5 5 = 

Bibliotheksbestand 4,540 4,580 4,638 4.744 ▲ 

 

 

ERGEBNISSE  

Anzahl abgeschlossener F&E Projekte 24 17 29  21 = 

Abgeschlossene Zertif izierungsverfahren 26 41 25 25 ▲

34 / ÖIBF WISSENSBILANZ 2015

KENNZAHLEN



FAZIT

Das Arbeitsjahr 2015 zeichnete sich dadurch aus, dass neben der anhaltend hohen Aktivität in der 

Projektentwicklung und -umsetzung sowie den Qualitätstestierungen im Weiterbildungs- und Bil-

dungsberatungsbereich, die am Institut durchgeführt werden, die wissenschaftliche Politikberatung 

hohen Anteil an den Arbeiten hatte. Dies manifestiert sich in verschiedenen Entwicklungsarbeiten 

und evaluativen Fragestellungen, die neues Wissen über das Berufsbildungswesen und zur Jugend-

beschäftigung generiert haben. In den Folgejahren werden daraus gewiss auch weiterführende  

Fragestellungen entwickelt, die forscherisch aber auch in der Wissenschaftskommunikation ihren 

Niederschlag finden werden. Beispielhaft seien hier die Erhebungen zu Kosten und Nutzen betrieb- 

licher Ausbildung erwähnt, die Entwicklungsarbeiten zur Integration junger Menschen in betrieb- 

liche Ausbildungsprozesse, aber auch die nun auch gesetzlich ihren Niederschlag gefundenen Ent-

wicklungsarbeiten zu einem nationalen Qualifikationsrahmen in Österreich.

Die wieder zunehmende Umsetzung von Projekten mit Ko-Finanzierung des Europäischen Sozialfonds 

werden – fern von fachlich-inhaltlichen Kriterien – auch das interne Aufzeichnungswesen sowie die 

Projektsteuerung über mehrjährige Zyklen wieder vermehrt fordern.

Die Erreichung der Zielsetzung der Kommunikation hinsichtlich der eigenen Institutsergebnisse 

durch wissenschaftliche Monographien und Zeitschriftenbeiträge sowie durch Präsentation von  

Befunden und Ergebnissen für die Fachöffentlichkeit und die allgemeine Öffentlichkeit hatte 2014 

ein außerordentliches hohes Niveau erreicht und wurde 2015 geplanter Weise etwas zurück genom-

men, bewegt sich jedoch für ein allein über Projekte finanziertes Institut dennoch in beachtlichem 

Umfang.

Die leicht gesunkene Zahl an neu begonnen Projekten begründet sich durch zwei mehrjährige  

Projekte, die erheblichen Anteil am Gesamtprojektvolumen binden (nahezu ein Drittel). Dennoch 

wurden im Laufe des Berichtsjahres knapp 40 Projekte abgeschlossen, umgesetzt oder begonnen.  

Die weiterhin erfreulich hohe Zahl an operativen Partnerorganisationen, auf die das Institutsteam 

sehr stolz ist, zeigen die inhaltliche Breite der Arbeiten auf und geben einen Hinweis auf die Kom- 

plexität des Multi-Projekt-Managements am Institut. Dies ist nur durch hohe Einsatzbereitschaft  

und Kompetenz sowie eine relative Stabilität bei gleichzeitiger Flexibilität im Institutsteam zu  

gewährleisten. Neben der wissenschaftlichen Entwicklung und Umsetzung sind die Projektmanage-

mentaufgaben der Projektleitungen und auch verlässliche administrative Abläufe ein Schlüssel zu 

nachhaltiger Leistungsfähigkeit. Die Archivarbeiten gehen zwar langsamer voran als geplant, was 

sich aus der hohen Auslastung aller Mitarbeiter/innen heraus erklärt, aber Papiere sind ja bekannt-

lich geduldige Gegenstände.

Die Anzahl der effektiven Leistungsstunden für F&E-Arbeiten ist – bedingt durch Karenzierungen – 

gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Die Zahl der aktuellen Auftrag- und Fördergeber des Ins-

tituts blieb andererseits erfreulich hoch, und durch diese Vielfalt an Einrichtungen, mit denen For-

schungs- und Entwicklungsprojekte entwickelt und/oder umgesetzt werden, ist der hohe Grad an 

Unabhängigkeit der Institutsarbeit, dem wir uns verbunden fühlen, möglich. Ausbaufähig ist weiter-

hin der Anteil an Fördermitteln aus wissenschaftlichen Fonds.

In Summe lässt sich für 2015 ein rundum positiver Befund abgeben, und es ist abzulesen, dass es  

erneut gelungen ist, neues Wissen und relevante Daten für Wissenschaft, Politik und Beratung zu  

erarbeiten.
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Von seiner Gründung im Jahr 1970 an hat sich das öibf mit einem weiten Spektrum von Forschungs-

fragen auseinandergesetzt, das gleichermaßen von den gesellschaftlichen Entwicklungen, den  

Interessenlagen der beauftragenden Organisationen und dem wissenschaftliche Anspruch der Mitar-

beiter/innen geprägt war. Ein Blick auf die Tätigkeiten des Institutes in den Jahren 1975, 1985, 1995 

und 2005 zeigt einerseits, wie sehr die Forschungsfelder der jeweiligen Perioden von den damals  

aktuellen Diskussionen der wissenschaftlichen Gemeinschaft bestimmt waren, verdeutlicht aber  

andererseits, dass zentrale Fragestellungen durchgängig über die Jahrzehnte hinweg maßgeblich 

die Forschungsaktivitäten bestimmt haben. Die Darstellung erhebt dabei keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit, sondern versucht vielmehr, wesentliche Forschungsstränge der ausgewählten Jahre 

darzustellen.

Neben der Erstellung berufskundlicher Informationen für die Arbeitsmarktverwaltung und das  

Bundesministerium für Landesverteidigung (z.B. Berufslexikon, »Erfassung der verschiedenen  

beruflichen Ausbildungswege im österreichischen Bundesheer«) standen 1975, dem fünften Jahr  

der operativen Tätigkeit des Institutes, die Ausbildung von Ausbildner/innen und Lehrer/innen im 

Zentrum der Aktivitäten des Institutes. Studien im Auftrag des Bundesministeriums für Handel,  

Gewerbe und Industrie, des Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrums (BBRZ) in  Ober- 

österreich bzw. des Unterrichtsministeriums beschäftigten sich mit Curricula für Ausbildner/innen, 

einem ›Ausbildungsplan für betriebliche Meister‹ und Grundlagenforschung zur ›Innovationsbereit-

schaft von Lehrern‹. Aber auch die Unterstützung gewerkschaftlicher Arbeit beschäftigten das  

Institut im Bereich der ›Berufsausbildungsaktion 1975 der Österreichischen Gewerkschaftsjugend‹ 

oder einer Studie für den Anton-Benya-Stiftungsfonds über ›Wissenschaftliche Grundlagen zur  

Hebung des Prestiges der Facharbeit‹. Daneben erstellte das Institut eine ›Ausbildungs- und Kom-

munikationsanalyse in der AMV‹, analysierte das ›Lehrstellenangebot in Zeitungen‹ und befasste 

sich mit Mitteln des Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank mit der ›Anwendung  

von Statistik im betrieblichen Entscheidungsprozess‹.

Im Jahr 1985 bildete – neben der Erstellung berufskundlicher Informationen für das Sozialministe- 

rium – die Situation Jugendlicher einen Schwerpunkt der Forschungsarbeiten. Die 13. Wissenschaft- 

liche Jahrestagung widmete sich diesem Thema unter dem Titel ›Jugend in Österreich – Realität und 

Perspektive‹, die Ergebnisse wurden in einem Sammelband publiziert. Basis dafür bildeten u.a. die 

Befunde einer Studie mit ergänzenden Bundesländerberichten ›Junge Arbeitnehmer in Österreich‹ 

(finanziert von der OeNB und der AK). Besonderes Augenmerk widmete das öibf dem Übergang Schu-

le-Beruf (OECD/CERI-Regionalseminar: ›Übergang von der Schule ins Beschäftigungssystem‹, Stu-

die ›Auswirkungen der Abschaffung der Aufnahmsprüfungen an berufsbildenden höheren Schulen‹), 

dem Abbruch von Bildungslaufbahnen (›Schulabbrecher – Gründe für den Schulabbruch, weitere  

Bildungs- und Berufswege‹) und der Situation ausländischer Studierender in Österreich. Neben  

berufsbezogenen Analysen (›Analyse der Berufs- und Lebenssituation von Berufskraftfahrern‹) und 

den Auswirkungen aktueller Entwicklungen auf Qualifikationsprofile und Arbeitssituation (›Umwelt-

schutzmaßnahmen  – Qualifikationsanforderungen‹, ›Mikroelektronik in der Industrie – Auswirkun-
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gen auf Betriebe und Beschäftigte‹) setzte sich das Institut auch auf einer generalisierten Ebene 

mit Fragen der Arbeitsmotivation auseinander (Sammelband ›Arbeitslust? – Arbeitsfrust? ‹). Dane-

ben beschäftigte sich das Institut auch mit Themenbereichen, die nicht zu seinem fachlichen Kern-

bereich gehörten, wie etwa der Analyse der Gemeinderatswahlen in der Steiermark und Niederöster-

reich, den sozialen Folgen der Inflation (›Ländervergleich Österreich-Israel‹) oder der ›Einstellung 

betroffener Bewohner zu Stadterneuerungsplänen‹.

Neuerlich berufliche Aus- und Weiterbildung stand wieder im Fokus der Forschungsaktivitäten des 

Institutes im Jahr 1995. Neben Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Bereich der sich neu eta-

blierenden Fachhochschulen (›Fachhochschul-Studiengang BIZ-Mappen‹, ›Beurteilung der Lehre  

in Fachhochschulen – Kurzstudie und Beispielsammlung‹) befasste sich das öibf eingehend mit zent-

ralen Fragen des Qualifikationsbedarfes und des Angebotes an beruflicher Weiterbildung (›Regio- 

nale Qualifikationsbedarfsanalyse‹, ›Erfassung und Analyse der Ausbildungskapazitäten aller be-

kannten Schulungseinrichtungen (einschließlich der regelmäßig vom AMS beauftragten Sozialver-

eine, gegliedert nach Schulungs- bzw. Kursbereichen)‹, ›Weiterbildungsdokumentation/Gesamt-

österreich‹, ›Aus- und Weiterbildungsdatenbank‹) und spezifischen Berufsprofilen (›Berufsprofil 

- Sozialpädagoge/Sozialpädagogin‹, ›BIZ-Mappen für 12 Lehrberufe‹). Mit dem Beitritt Österreichs 

zur Europäischen Union rückten auch europabezogene Themen vermehrt in den Fokus (›Training for 

Trainers in Europe‹, ›Die Nahrungs- und Genußmittelindustrie vor der Herausforderung des gemein-

samen Marktes‹, ›Die Speditionswirtschaft vor der Herausforderung des gemeinsamen Marktes‹, 

›EURES in Österreich‹, ›Nationale Umsetzung der EU-Strukturförderung‹). Die Unterstützung der  

Bildungsarbeit von Arbeitnehmer/innenvertretungen ergänzte das Spektrum der Institutsaktivi- 

täten (›Fragen an die Zukunft – ÖGB-Mitgliederbefragung 1995‹, ›Bildungsfreistellung für Jugend-

leiterInnen‹).

Neben Grundlagenforschung im Lichte der zunehmenden Bedeutung des lebenslangen Lernens 

(›Good Practice zur Förderung der Teilnahme von gering Qualifizierten am Lebensbegleitenden Ler-

nen – Befunde und deren Potenziale für Österreich‹, Pilotstudie ›Bildung für Nachhaltige Entwick-

lung – die Sicht der Unternehmen‹, ›Bildungs-Benchmarking in Österreich‹, ›Generationen Potenti-

al Stärken‹) spielten Qualität von und Zugang zu beruflicher Bildung im Jahr 2005 eine Rolle in den 

Forschungstätigkeiten (›Rollenvorbilder und Mentoring/Neue Wege in der Berufs- und Bildungsin-

tegration für Menschen mit Behinderung‹, ›Die Berufsreifeprüfung: Höherqualifizierung für den  

beruflichen Aufstieg oder für den Umstieg‹, ›Soziale Situation beim Bildungszugang: NÖ‹, ›Quali-

tätsvergleich von Weiterbildungsangeboten in NÖ‹, ›Machbarkeitsstudie Weiterbildungsakademie 

Verband Österreichischer Volkshochschulen‹, ›Best-Practice in Apprenticeship‹). Die Aktivitäten  

des Institutes im neuen Jahrtausend waren von einer immer stärkeren Internationalisierung  

geprägt (Arbeiten zum Fachwissen- und Referenznetzwerk (kurz: ReferNet) des CEDEFOP (Europäi-

sches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung), ›Handbuch Bauwirtschaft Österreich/Slowe- 

nien‹), in methodischer Hinsicht von der Hinwendung zu Monitoring- und Evaluationsaufgaben. Das 

Spektrum der Evaluationen im Jahr 2005 reichte von der Evaluierung von Einzelmaßnahmen (Evalu-

ierung neue Lehrberufe) bis zur Evaluierung ganzer Maßnahmenpakete und Programme (›AMS Kurs-

evaluierung 2005‹).

Roland Löffler
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To believe in fixed ability is to believe in fixed futures  

and the limited power of teachers« 

 — MANDY SWANN, 2012

»
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Das Prinzip einer Wissensbilanzierung hat in der österreichischen Forschungslandschaft 1999  

seinen Anfang in der außeruniversitären Forschung genommen. Die Austrian Research Centers  

Seibersdorf (ARCS) hatten ein entsprechendes Modell entwickelt, das seitdem in Verwendung ist. 

Das prozessorientierte Modell basiert wesentlich auf einem Indikatorensystem, das sowohl qualita-

tive wie quantitative Daten, aber auch einen narrativen Teil umfasst. Daten und Kennzahlen werden 

vor dem Hintergrund des Leitbildes und der Strategie der Organisation betrachtet. Die Kennzahlen 

wiederum waren drei Säulen der Wissensbilanzierung zugeordnet: dem ›intellektuellen Vermögen‹, 

den ›Ergebnissen‹ und der ›Wirkung‹.

Im Zuge einer weitreichenden Reform des österreichischen Universitätsgesetzes wurden die öffent- 

lichen Universitäten – unter Bezugnahme auf die ARCS-Wissensbilanzierung – dazu verpflichtet,  

mit dem Ministerium Leistungsvereinbarungen zu treffen und in deren Rahmen ab dem Jahr 2006 

eine Wissensbilanz vorzulegen (UG 2002, § 13 Abs. 6). Eine im Februar 2006 in Kraft getretene  

Verordnung (WBV) legt den Aufbau und einheitliche Bezugsgrößen fest und stellt somit auf die  

weitgehende Vergleichbarkeit der Wissensbilanzen ab. Auch hier werden ›Intellektuelles Vermögen‹ 

und ›Output und Wirkungen der Kernprozesse (Lehre und Weiterbildung sowie Forschung und Ent-

wicklung)‹ betont. Die Universitäts-Wissensbilanzen dienen vorrangig der Darstellung und Kommu-

nikation des Leistungsspektrums sowie der Rechenschaftslegung der Universität gegenüber dem  

Ministerium und der interessierten Öffentlichkeit. Von nachrangiger Bedeutung ist die Wissensbi-

lanz als Steuerungsinstrument nach innen. Die erste österreichische Fachhochschul-Wissensbilanz 

wurde bereits im Jahr 2004 von der Fachhochschule des bfi Wien vorgelegt (vgl. Schlattau, 2006). 

Als Modell wurde das den Universitäten vorgeschriebene Modell ausgewählt und inhaltlich nach den 

Anforderungen des Fachhochschulwesens einerseits und der eigenen Fachhochschule andererseits 

adaptiert.

Das deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Bundesministerium für Wirt- 

schaft und Technologie (BMWi), 2008) stellte 2008 im Rahmen der Initiative ›Fit für den Wissens-

wettbewerb‹ die Wissensbilanz-Toolbox und einen Leitfaden zur Erstellung einer Wissensbilanz  

bereit. Diese Instrumente sollten es kleinen und mittelständischen Unternehmen ermöglichen,  

sich mit der Darstellung und gezielten Entwicklung ihres intellektuellen Kapitals selbstständig zu 

beschäftigen. Grundlage dafür war eine Methode, die in dem Pilotprojekt ›Wissensbilanz – Made in 

Germany‹ vom Arbeitskreis Wissensbilanz entwickelt und in über 50 wissensintensiven Unterneh-

men getestet wurde.

Das öibf-Wissensbilanzmodell hat die in der österreichischen Forschungslandschaft bekannte  

Zugangsweise und Gliederung aufgegriffen und mit dem, stärker als internes Managementinstru-

ment ausgerichteten deutschen Wissensbilanz-Konzept kombiniert. Gleichzeitig sollte aber der  

Charakter als externes Berichtsinstrument nicht gänzlich aufgegeben werden, da die Berichte zur 

öibf-Wissensbilanzierung die traditionellen Tätigkeitsberichte seit dem Jahr 2011 abgelöst haben.
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Generell leisten ›Metriken und ausschließlich auf Kennzahlen basierende Leistungsbeurteilung‹  

(Wilhelm, 2015, S. 107) einen ungenügenden Beitrag zur Qualitätsentwicklung von Expert/inn/en-

organisationen und insbesondere in der Forschung, die sich als gesellschaftsrelevant ansieht und 

nicht allein auf Beiträge zu wissenschaftlichen Disziplindebatten abstellt, bedarf es einer komple-

xeren Herangehensweise als einer theorielosen Szientometrie (vgl. Fröhlich, 1999). Hierbei ist das 

Institutsteam auf der Suche nach einer praktikablen Lösung zur Integration von institutioneller  

Erinnerungskultur und strategischer Steuerung.

3

in Ausbildung befindet und daher keinen Anspruch auf 
Karenz hat, ihr Kind im 1. Lebensjahr, dann konnte der 
unselbständige erwerbstätige Vater im 2. Lebensjahr 
des Kindes keine Karenz in Anspruch nehmen, weil es 
ohne Karenz der Mutter den entsprechenden Melde-
zeitpunkt nicht gibt. 

Die Änderung: Mit der Neuregelung wird einem Eltern-
teil die Inanspruchnahme der Karenz auch zu einem 
späteren Zeitpunkt ermöglicht, sofern der andere 
Elternteil keinen Karenzanspruch hat. Nach dem neuen 
Gesetz soll der Elternteil im zeitlichen Rahmen zwi-
schen Ende des Mutterschutzes und dem vollendetem 
2. Lebensjahr des Kindes das Recht haben, die Eltern-
karenz bekannt zu geben. Das muss jedoch spätestens 
drei Monate vor dem geplanten Antritt erfolgen. Der 
Kündigungs- und Entlassungsschutz beginnt frühes-
tens vier Monate vor Antritt der Karenz.

Freie Dienstnehmerinnen werden ins Mutterschutzgesetz einbezogen
Mehr Schutz konnte für freie Dienstnehmerinnen 
erreicht werden, die ein Kind erwarten. Bis dato waren 
sie nicht vom Mutterschutzgesetz erfasst. 
Die Änderung: Freie Dienstnehmerinnen werden erst-
mals in den Geltungsbereich des Mutterschutzgesetzes 
einbezogen. Das bedeutet, sie haben ein individuelles 
und absolutes Beschäftigungsverbot vor und nach der 
Entbindung. Zusätzlich wurde ein Motivkündigungs-
schutz für freie DN gesetzlich verankert: Freie Dienst-
nehmerinnen, die wegen ihrer Schwangerschaft oder 

eines Beschäftigungsverbotes bis vier Monate nach der 
Geburt gekündigt werden, haben nun die Möglichkeit, 
die Kündigung innerhalb von zwei Wochen bei Gericht 
anzufechten.

Kündigungs- und Entlassungsschutz bis 4 Wochen 
nach Fehlgeburt 
In der Praxis kam es immer wieder vor, dass Arbeitge-
berInnen nach einer Fehlgeburt das Arbeitsverhältnis 
mit der Arbeitnehmerin gelöst haben. 
Die Änderung: Frauen, die eine Fehlgeburt haben, 
soll daher ein besonderer Kündigungs- und Ent-
lassungsschutz von vier Wochen danach zukom-
men. Auf Verlangen des Arbeitgebers bzw. der 
Arbeitgeberin muss die Beschäftigte eine ärztliche 
Bescheinigung über die Fehlgeburt vorlegen. Sollte 
die Arbeitnehmerin nach Ablauf der vier Wochen 
gekündigt werden, weil vermutet wird, dass sie bald 
wieder schwanger wird, kann die Kündigung nach 
dem Gleichbehandlungsgesetz bei Gericht bekämpft 
werden, und zwar innerhalb von 14 Tagen ab Zugang 
der Kündigung.

Karenzanspruch für gleichgeschlechtliche PaareFrauen, deren eingetragene Partnerin oder Lebensge-
fährtin durch medizinisch unterstützte Fortpflanzung ein 
Kind bekommt, haben künftig u.a. Anspruch auf Eltern-
karenz und die anderen in diesem Gesetz vorgesehenen 
Elternrechte. 

DIESES AK AKTUELL KÖNNEN SIE UNTER FOLGENDER WEBADRESSE DOWNLOADEN: http://wien.arbeiterkammer.at/zeitschriften
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Aktuell
DAS 
INFOSERVICE 

DER AK
Nr 01/2016

§ RECHT

ÄNDERUNGEN FÜR (WERDENDE) 

MÜTTER UND VÄTER AB 1.1.2016 

VOR KURZEM HAT SICH DIE REGIERUNG AUF EIN „VEREINBARKEITSPAKET“ GEEINIGT. 

FINDEN SIE HIER DIE WICHTIGSTEN ÄNDERUNGEN IM MUTTERSCHUTZGESETZ UND IM 

VÄTER-KARENZGESETZ, DIE MIT 2016 IN KRAFT GETRETEN SIND.

Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Dass die EU bislang keinen kohären

ten Ansatz für einen solidarischen 

und menschenwürdigen Umgang 

mit Flüchtlingen gefunden hat, führt 

die tiefe Krise der europäischen 

Integration derzeit besonders 

deutlich vor Augen. Auch in anderen 

Bereichen wird die Krise offensicht

lich: Das dritte „Hilfsprogramm“ für 

Griechenland hilft in erster Linie 

den GläubigerInnen, wie der Beitrag 

von F. Ey zeigt. Die Ausrichtung des 

diesjährigen Europäischen Semes

ters analysiert G. Feigl. M. Schnet

zer vergleicht die unterschiedlichen 

Strategien der Krisenbewältigung in 

der EU und den USA. Die Handels 

und Investitionspolitik der EU sorgt 

weiter für Kontroversen, wie die 

Beiträge von E. Beer, É. Dessewffy 

und P. Barabas verdeutlichen.  

Vor dem Hintergrund des VW

Skandals wird die Dominanz des 

KonzernLobbyings in der EU einmal 

mehr ersichtlich, wie A. Wagner 

herausarbeitet. Zudem werden  

die Pläne der EUKommission zum 

digitalen Binnenmarkt (W. Greif) 

und zur Unternehmensbesteue

rung (M. Saringer) unter die Lupe 

genommen. Den Abschluss dieser 

Ausgabe bildet eine Buchrezension 

von S. Ederer.  

Ihre Redaktion 

Eine Aussicht auf ein Ende der katastrophalen wirtschaft

lichen und sozialen Krise in Griechenland ist weiterhin nicht 

in Sicht. Im Gegenteil: Das vereinbarte dritte „Hilfsprogramm“  

mit einem Volumen von bis zu 86 Mrd. Euro ist an drastische  

Kürzungs-, Steuererhöhungs- und Privatisierungsauflagen geknüpft. 

NutznießerInnen sind in erster Linie GläubigerInnen, die dadurch 

weiterhin in den Genuss von Zinszahlungen kommen sowie  

auslaufende Kredite ausgezahlt bekommen. Für die GriechInnen 

selbst bedeutet die neue Vereinbarung mit den EUInstitutionen  

nur noch mehr Belastungen statt einer Kurskorrektur. Und eine  

Änderung des Kurses wäre dringend notwendig gewesen,  

denn die Folgewirkungen der ersten beiden Programme waren alles 

andere als erfolgreich.   

Frank Ey

Griechenland 2010: Auch die helleni-

sche Republik hat die globale Finanz-

krise voll erfasst. Schon 2009 stand 

die Schuldenquote bei 129,3%, das 

Budgetdefizit lag bei 15,8%. Die Leis-

tungsbilanz erreichte im selben Jahr 

ein schwindelerregendes Defizit von 

14,3%.1 Nachdem der neu gewählte 

sozialdemokratische Premierminister 

Giorgos Papandreou kurz nach Amts-

antritt bekannt gibt, dass die konser-

vative Vorgängerregierung falsche 

Zahlen nach Brüssel gemeldet hat 

und das Haushaltsdefizit tatsächlich 

12,7% des BIP beträgt (diese Zahl 

musste wenige Monate später weiter 

nach oben revidiert werden), setzt 

sich für Griechenland eine unheil-

volle Spirale in Gang. Rasch stufen 

die Ratingagenturen die Kredit-

eu& 
internationalinfobrief
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Neue Vereinbarung mit den EU-Institutionen hilft 

hauptsächlich den GläubigerInnen

Drittes „Hilfsprogramm“ 

bringt Griechenland  

Rezession statt  

Konjunkturaufschwung
Die Inflation im Jahr 2015

Die Inflation – also der fortlaufende Anstieg des Preisniveaus – ist im Jahr 2015 im langjährigen Jahresvergleich 

mit 0,9% unterdurchschnittlich hoch ausgefallen. Das letzte Mal gab es im Jahr 2005 (mit 0,5 %) eine noch 

geringere Teuerung als 2015. Dennoch gibt es bei einigen Indexpositionen einen ungebremsten Preisauftrieb 

und dieser wirkt sich besonders bei Haushalten mit niedrigem Einkommen aus. 

Von Reinhold Russinger
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Die Inflationsraten im Zeitvergleich

Jedes Jahr wird von Statistik Austria im Jänner die 

jährliche durchschnittliche Inflationsrate des Vorjahres 

veröffentlicht. Für das Jahr 2015 betrug sie 0,9 %, 

d. h. die Preise der im Warenkorb befindlichen Güter 

und Dienstleistungen haben sich gegenüber 2014 

um durchschnittlich 0,9 % erhöht. Im Jahr davor 

(also 2014) erreichte die Inflationsrate mit 1,7 % ein 

um 0,8 Prozentpunkte höheres Niveau. Geht man in 

seinen Betrachtungen noch weiter zurück – z. B. in 

das Jahr 1975 – betrug die Inflationsrate sogar 8,5 %. 

Grund für diese damals sehr hohe Inflation waren die 

Auswirkungen des sog. „1. Erdölschocks“. 

Die Preisbewegungen einzelner Indexpositionen

Insgesamt werden in Österreich 791 Waren- und 

Dienstleistungspositionen Monat für Monat in Bezug 

auf ihre Preisentwicklung beobachtet. Diese Beob-
è

WUSSTEN SIE, DASS im Jahr 2014 die Inflationsrate 

um 0,8 Prozentpunkte höher war als im Jahr 2015?
Abonnieren Sie SWSA als E-Mail-Newsletter: http://wien.arbeiterkammer.at/newsletter.html

„Sozial- und Wirtschaftsstatistik aktuell“ auswählen und auf „abschicken“ klicken.

Quelle: Statistik Austria

Feedback und Rückfragen bitte an SWSA@akwien.at

SOZIAL- & WIRTSCHAFTS-

STATISTIK AKTUELL
Nr 1/2016

Download: http://wien.arbeiterkammer.at/service/zeitschriften/SozialundWirtschaftsstatistikaktuell
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Tabelle 1: Verbraucherpreisindex 

Veränderungsraten für die Verbrauchgruppen

Veränderung in % 

Verbrauchsgruppen 

2015/2014

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 
0,8

Alkoholische Getränke 

3,1

Bekleidung und Schuhe 

0,2

Wohnung, Wasser, Energie 

1,2

Hausrat 

1,3

Gesundheitspflege 

1,6

Verkehr 

-3,0

Nachrichtenübermittlung 

0,8

Freizeit und Kultur 

1,8

Erziehung und Unterricht 

2,6

Restaurants und Hotels 

2,9

Verschiedene Waren und DL 

2,0

VPI gesamt 

0,9
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Industrie 4.0: Einige sprechen von einer industriellen Revolution, andere 

wiegeln ab. Eines kann schon jetzt gesagt werden: Die Digitalisierung der 

Industrie hat auf die Arbeitswelt enorme Auswirkungen. Der Faktor Arbeit 

kommt sprichwörtlich unter den Hammer – die Versteigerung der eigenen 

Arbeitskraft auf elektronischen Plattformen ist nur ein Aspekt der zu erwar-

tenden weiteren Präkarisierung. Gleichzeitig ersparen sich multinationale 

Konzerne laut der neuesten OECD Studie durch Steuertricks 100 bis 240 

Milliarden US-Dollar – pro Jahr. Diese Schieflage hat massive Auswirkungen 

auf die Verteilung. Ein Umstand, den das neue WU-Forschungsinstitut „Econo-

mics of Inequality“ wissenschaftlich aufarbeiten wird. 

Der Wettbewerb auf Lohnbasis muss im öffentlichen Auftragswesen, so-

zusagen mit Steuergeldern, aufrecht erhalten bleiben. Das sagt der EuGH im 

Fall Regio Post. Mehr als den allgemeinen verbindlichen Mindestlohn einer 

Branche darf sich der öffentliche Auftraggeber nicht leisten. So will es der 

EU-Binnenmarkt. Gleichzeitig gilt der schrankenlose Markt aber nicht für 

Energieversorger: Hier wird zwischen Österreich und Deutschland eine neue 

Grenze eingezogen, wenn dem Willen der EU-Energieagentur ACER gefolgt 

wird. Die EU hat aber nicht nur für ArbeitnehmerInnen, sondern auch für 

KonsumentInnen interessante Konzepte: Der „smarte“  Haushalt muss zum 

Energie-Spekulanten werden, wenn er in Zukunft am modernen Energiemarkt 

teilnehmen will. Und schließlich: nach Telekom nun die OMV: Wie Österreich 

seine Infrastruktur verschleudert.
Das Wettbewerbsrecht soll Marktversagen ausgleichen: Deshalb ist es aus 

unserer Sicht an der Zeit, im Kartellrecht eine Abschöpfung der Bereicherung 

vorzusehen – unfaires Verhalten darf sich nicht lohnen! Ergänzend dazu stel-

len sich folgende Fragen: Wie sollen ArbeitnehmerInnen im Falle einer Haus-

durchsuchung bei ihrer Firma reagieren? Was hat sich bezüglich Übernahmen 

an der Börse getan? Und schließlich eine weitere Amazon-Entscheidung des 

Handelsgerichts Wien in 1. Instanz, die aufhorchen lässt: Weder die Vertei-

lungsmodalitäten noch die Rückerstattungspflichten sind im österreichischen 

Urheberrecht EU-konform geregelt.Eine interessante Lektüre wünscht
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Im Juli 2015 hat der Nationalrat das 

Strafrechtsänderungsgesetz beschlos-

sen. Die grundsätzliche Ausrichtung 

der Strafrechtsreform sieht vor, dass 

künftig Körperverletzungsdelikte 

strenger und Vermögensdelikte durch 

Anhebung der Wertgrenzen milder 

bestraft werden. Betroffen von der 

Reform sind auch Bilanzdelikte und 

der Untreuetatbestand. Beide Straftat-

bestände haben im Wirtschaftsleben 

große Bedeutung. Nachstehend ein 

Überblick über die wesentlichen Neu-

erungen.
Bilanzstrafrecht

Aufsichtsräte wissen, wie schwierig 

es in der Praxis ist, bloße bilanz-

politische Maßnahmen von echter 

Bilanzfälschung zu unterscheiden. 

Bewertungen von Vermögen oder Schulden in der Bilanz 

hängen in vielen Fällen von der Einschätzung zukünfti-

ger Entwicklungen ab. Besonders ausgeprägt ist diese 

Problematik bei der Anwendung der internationalen 

Rechnungslegungsvorschriften IFRS im Rahmen der 

Konzernbilanzierung. Bei zahlreichen Bewertungsansät-

zen sind hier aktuelle Zeitwerte (Fair Value) zu ermitteln 

bzw zu schätzen. Die zulässige Bilanzpolitik wird jeden-

falls dort überschritten, wo unternehmensrechtliche 

oder steuerrechtliche Normen verletzt werden. Bei den 

unternehmensrechtlichen Bestimmungen handelt es sich 

vor allem um Vorschriften im Unternehmensgesetzbuch 

(UGB) oder den Grundsätzen ordentlicher Buchführung 

(GoB). 

Bei der Abgrenzung von legaler und illegaler Bilanzpolitik 

übernimmt der Abschlussprüfer im Rahmen der Bilanz-

überprüfung eine wichtige Aufgabe. Sind die Grenzen 

überschritten, hat er den Bestätigungsvermerk zu versa-

gen. Im Rahmen seiner Überwachungstätigkeit hat aber 

auch der Aufsichtsrat darauf zu achten, dass der Bogen 

nicht überspannt wird. Gegebenenfalls kann der Auf-

sichtsrat selbst „Opfer“ falscher Informationen durch den 

Vorstand oder aber auch den Wirtschaftsprüfer werden. 

Wird die „zulässige“ Bilanzpolitik wesentlich überschrit-

ten, kann dies auch strafrechtliche Konsequenzen nach 

sich ziehen. Im Sommer 2015 wurde das Bilanzstrafrecht 

Mag Heinz Leitsmüller ist Leiter 

der Abteilung Betriebswirt-

schaft der AK Wien 
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in Ausbildung befindet und daher keinen Anspruch auf 
Karenz hat, ihr Kind im 1. Lebensjahr, dann konnte der 
unselbständige erwerbstätige Vater im 2. Lebensjahr 
des Kindes keine Karenz in Anspruch nehmen, weil es 
ohne Karenz der Mutter den entsprechenden Melde-
zeitpunkt nicht gibt. 

Die Änderung: Mit der Neuregelung wird einem Eltern-
teil die Inanspruchnahme der Karenz auch zu einem 
späteren Zeitpunkt ermöglicht, sofern der andere 
Elternteil keinen Karenzanspruch hat. Nach dem neuen 
Gesetz soll der Elternteil im zeitlichen Rahmen zwi-
schen Ende des Mutterschutzes und dem vollendetem 
2. Lebensjahr des Kindes das Recht haben, die Eltern-
karenz bekannt zu geben. Das muss jedoch spätestens 
drei Monate vor dem geplanten Antritt erfolgen. Der 
Kündigungs- und Entlassungsschutz beginnt frühes-
tens vier Monate vor Antritt der Karenz.

Freie Dienstnehmerinnen werden ins Mutterschutzgesetz einbezogen
Mehr Schutz konnte für freie Dienstnehmerinnen 
erreicht werden, die ein Kind erwarten. Bis dato waren 
sie nicht vom Mutterschutzgesetz erfasst. 
Die Änderung: Freie Dienstnehmerinnen werden erst-
mals in den Geltungsbereich des Mutterschutzgesetzes 
einbezogen. Das bedeutet, sie haben ein individuelles 
und absolutes Beschäftigungsverbot vor und nach der 
Entbindung. Zusätzlich wurde ein Motivkündigungs-
schutz für freie DN gesetzlich verankert: Freie Dienst-
nehmerinnen, die wegen ihrer Schwangerschaft oder 

eines Beschäftigungsverbotes bis vier Monate nach der 
Geburt gekündigt werden, haben nun die Möglichkeit, 
die Kündigung innerhalb von zwei Wochen bei Gericht 
anzufechten.

Kündigungs- und Entlassungsschutz bis 4 Wochen 
nach Fehlgeburt 
In der Praxis kam es immer wieder vor, dass Arbeitge-
berInnen nach einer Fehlgeburt das Arbeitsverhältnis 
mit der Arbeitnehmerin gelöst haben. 
Die Änderung: Frauen, die eine Fehlgeburt haben, 
soll daher ein besonderer Kündigungs- und Ent-
lassungsschutz von vier Wochen danach zukom-
men. Auf Verlangen des Arbeitgebers bzw. der 
Arbeitgeberin muss die Beschäftigte eine ärztliche 
Bescheinigung über die Fehlgeburt vorlegen. Sollte 
die Arbeitnehmerin nach Ablauf der vier Wochen 
gekündigt werden, weil vermutet wird, dass sie bald 
wieder schwanger wird, kann die Kündigung nach 
dem Gleichbehandlungsgesetz bei Gericht bekämpft 
werden, und zwar innerhalb von 14 Tagen ab Zugang 
der Kündigung.

Karenzanspruch für gleichgeschlechtliche PaareFrauen, deren eingetragene Partnerin oder Lebensge-
fährtin durch medizinisch unterstützte Fortpflanzung ein 
Kind bekommt, haben künftig u.a. Anspruch auf Eltern-
karenz und die anderen in diesem Gesetz vorgesehenen 
Elternrechte. 

DIESES AK AKTUELL KÖNNEN SIE UNTER FOLGENDER WEBADRESSE DOWNLOADEN: http://wien.arbeiterkammer.at/zeitschriften

3

in Ausbildung befindet und daher keinen Anspruch auf 

Karenz hat, ihr Kind im 1. Lebensjahr, dann konnte der 

unselbständige erwerbstätige Vater im 2. Lebensjahr 

des Kindes keine Karenz in Anspruch nehmen, weil es 

ohne Karenz der Mutter den entsprechenden Melde-

zeitpunkt nicht gibt. Die Änderung: Mit der Neuregelung wird einem Eltern-

teil die Inanspruchnahme der Karenz auch zu einem 

späteren Zeitpunkt ermöglicht, sofern der andere 

Elternteil keinen Karenzanspruch hat. Nach dem neuen 

Gesetz soll der Elternteil im zeitlichen Rahmen zwi-

schen Ende des Mutterschutzes und dem vollendetem 

2. Lebensjahr des Kindes das Recht haben, die Eltern-

karenz bekannt zu geben. Das muss jedoch spätestens 

drei Monate vor dem geplanten Antritt erfolgen. Der 

Kündigungs- und Entlassungsschutz beginnt frühes-

tens vier Monate vor Antritt der Karenz.
Freie Dienstnehmerinnen werden ins 

Mutterschutzgesetz einbezogen

Mehr Schutz konnte für freie Dienstnehmerinnen 

erreicht werden, die ein Kind erwarten. Bis dato waren 

sie nicht vom Mutterschutzgesetz erfasst. 

Die Änderung: Freie Dienstnehmerinnen werden erst-

mals in den Geltungsbereich des Mutterschutzgesetzes 

einbezogen. Das bedeutet, sie haben ein individuelles 

und absolutes Beschäftigungsverbot vor und nach der 

Entbindung. Zusätzlich wurde ein Motivkündigungs-

schutz für freie DN gesetzlich verankert: Freie Dienst-

nehmerinnen, die wegen ihrer Schwangerschaft oder 

eines Beschäftigungsverbotes bis vier Monate nach der 

Geburt gekündigt werden, haben nun die Möglichkeit, 

die Kündigung innerhalb von zwei Wochen bei Gericht 

anzufechten.

Kündigungs- und Entlassungsschutz bis 4 Wochen 

nach Fehlgeburt In der Praxis kam es immer wieder vor, dass Arbeitge-

berInnen nach einer Fehlgeburt das Arbeitsverhältnis 

mit der Arbeitnehmerin gelöst haben. 

Die Änderung: Frauen, die eine Fehlgeburt haben, 

soll daher ein besonderer Kündigungs- und Ent-

lassungsschutz von vier Wochen danach zukom-

men. Auf Verlangen des Arbeitgebers bzw. der 

Arbeitgeberin muss die Beschäftigte eine ärztliche 

Bescheinigung über die Fehlgeburt vorlegen. Sollte 

die Arbeitnehmerin nach Ablauf der vier Wochen 

gekündigt werden, weil vermutet wird, dass sie bald 

wieder schwanger wird, kann die Kündigung nach 

dem Gleichbehandlungsgesetz bei Gericht bekämpft 

werden, und zwar innerhalb von 14 Tagen ab Zugang 

der Kündigung.

Karenzanspruch für gleichgeschlechtliche Paare

Frauen, deren eingetragene Partnerin oder Lebensge-

fährtin durch medizinisch unterstützte Fortpflanzung ein 

Kind bekommt, haben künftig u.a. Anspruch auf Eltern-

karenz und die anderen in diesem Gesetz vorgesehenen 

Elternrechte. 

DIESES AK AKTUELL KÖNNEN SIE UNTER FOLGENDER WEBADRESSE DOWNLOADEN: http://wien.arbeiterkammer.at/zeitschriften

Aktuell
DAS 
INFOSERVICE 

DER AK
Nr 01/2016

§ RECHT

ÄNDERUNGEN FÜR (WERDENDE) 

MÜTTER UND VÄTER AB 1.1.2016 

VOR KURZEM HAT SICH DIE REGIERUNG AUF EIN „VEREINBARKEITSPAKET“ GEEINIGT. 

FINDEN SIE HIER DIE WICHTIGSTEN ÄNDERUNGEN IM MUTTERSCHUTZGESETZ UND IM 

VÄTER-KARENZGESETZ, DIE MIT 2016 IN KRAFT GETRETEN SIND.
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Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Dass die EU bislang keinen kohären

ten Ansatz für einen solidarischen 

und menschenwürdigen Umgang 

mit Flüchtlingen gefunden hat, führt 

die tiefe Krise der europäischen 

Integration derzeit besonders 

deutlich vor Augen. Auch in anderen 

Bereichen wird die Krise offensicht

lich: Das dritte „Hilfsprogramm“ für 

Griechenland hilft in erster Linie 

den GläubigerInnen, wie der Beitrag 

von F. Ey zeigt. Die Ausrichtung des 

diesjährigen Europäischen Semes

ters analysiert G. Feigl. M. Schnet

zer vergleicht die unterschiedlichen 

Strategien der Krisenbewältigung in 

der EU und den USA. Die Handels

und Investitionspolitik der EU sorgt 

weiter für Kontroversen, wie die 

Beiträge von E. Beer, É. Dessewffy 

und P. Barabas verdeutlichen. 

Vor dem Hintergrund des VW

Skandals wird die Dominanz des 

KonzernLobbyings in der EU einmal 

mehr ersichtlich, wie A. Wagner 

herausarbeitet. Zudem werden 

die Pläne der EUKommission zum 

digitalen Binnenmarkt (W. Greif) 

und zur Unternehmensbesteue

rung (M. Saringer) unter die Lupe 

genommen. Den Abschluss dieser 

Ausgabe bildet eine Buchrezension 

von S. Ederer.  

Ihre Redaktion 

Eine Aussicht auf ein Ende der katastrophalen wirtschaft

lichen und sozialen Krise in Griechenland ist weiterhin nicht 

in Sicht. Im Gegenteil: Das vereinbarte dritte „Hilfsprogramm“ 

mit einem Volumen von bis zu 86 Mrd. Euro ist an drastische 

Kürzungs-, Steuererhöhungs- und Privatisierungsauflagen geknüpft. 

NutznießerInnen sind in erster Linie GläubigerInnen, die dadurch 

weiterhin in den Genuss von Zinszahlungen kommen sowie 

auslaufende Kredite ausgezahlt bekommen. Für die GriechInnen 

selbst bedeutet die neue Vereinbarung mit den EUInstitutionen 

nur noch mehr Belastungen statt einer Kurskorrektur. Und eine 

Änderung des Kurses wäre dringend notwendig gewesen, 

denn die Folgewirkungen der ersten beiden Programme waren alles 

andere als erfolgreich.  

Frank Ey

Griechenland 2010: Auch die helleni-

sche Republik hat die globale Finanz-

krise voll erfasst. Schon 2009 stand 

die Schuldenquote bei 129,3%, das 

Budgetdefizit lag bei 15,8%. Die Leis-

tungsbilanz erreichte im selben Jahr 

ein schwindelerregendes Defizit von 

14,3%.1 Nachdem der neu gewählte 

sozialdemokratische Premierminister 

Giorgos Papandreou kurz nach Amts-

antritt bekannt gibt, dass die konser-

vative Vorgängerregierung falsche 

Zahlen nach Brüssel gemeldet hat 

und das Haushaltsdefizit tatsächlich 

12,7% des BIP beträgt (diese Zahl 

musste wenige Monate später weiter 

nach oben revidiert werden), setzt 

sich für Griechenland eine unheil-

volle Spirale in Gang. Rasch stufen 

die Ratingagenturen die Kredit-

eu&
internationalinfobrief
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Neue Vereinbarung mit den EU-Institutionen hilft 

hauptsächlich den GläubigerInnen

Drittes „Hilfsprogramm“ 

bringt Griechenland 

Rezession statt 

Konjunkturaufschwung
Die Inflation im Jahr 2015

Die Inflation – also der fortlaufende Anstieg des Preisniveaus – ist im Jahr 2015 im langjährigen Jahresvergleich 

mit 0,9% unterdurchschnittlich hoch ausgefallen. Das letzte Mal gab es im Jahr 2005 (mit 0,5 %) eine noch 

geringere Teuerung als 2015. Dennoch gibt es bei einigen Indexpositionen einen ungebremsten Preisauftrieb 

und dieser wirkt sich besonders bei Haushalten mit niedrigem Einkommen aus.

Von Reinhold Russinger
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Die Inflationsraten im Zeitvergleich

Jedes Jahr wird von Statistik Austria im Jänner die 

jährliche durchschnittliche Inflationsrate des Vorjahres 

veröffentlicht. Für das Jahr 2015 betrug sie 0,9 %, 

d. h. die Preise der im Warenkorb befindlichen Güter 

und Dienstleistungen haben sich gegenüber 2014 

um durchschnittlich 0,9 % erhöht. Im Jahr davor 

(also 2014) erreichte die Inflationsrate mit 1,7 % ein 

um 0,8 Prozentpunkte höheres Niveau. Geht man in 

seinen Betrachtungen noch weiter zurück – z. B. in 

das Jahr 1975 – betrug die Inflationsrate sogar 8,5 %. 

Grund für diese damals sehr hohe Inflation waren die 

Auswirkungen des sog. „1. Erdölschocks“. 

Die Preisbewegungen einzelner Indexpositionen

Insgesamt werden in Österreich 791 Waren- und 

Dienstleistungspositionen Monat für Monat in Bezug 

auf ihre Preisentwicklung beobachtet. Diese Beob-
è

WUSSTEN SIE, DASS im Jahr 2014 die Inflationsrate 

um 0,8 Prozentpunkte höher war als im Jahr 2015?
Abonnieren Sie SWSA als E-Mail-Newsletter:http://wien.arbeiterkammer.at/newsletter.html

„Sozial- und Wirtschaftsstatistik aktuell“ auswählen und auf „abschicken“ klicken.

Quelle: Statistik Austria
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Tabelle 1: Verbraucherpreisindex

Veränderungsraten für die Verbrauchgruppen

Veränderung in %
Verbrauchsgruppen

2015/2014

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke
0,8

Alkoholische Getränke

3,1

Bekleidung und Schuhe

Bekleidung und Schuhe

0,2

Wohnung, Wasser, Energie

Wohnung, Wasser, Energie

1,2

Hausrat

1,3

Gesundheitspflege

Gesundheitspflege

1,6

Verkehr

-3,0

Nachrichtenübermittlung

Nachrichtenübermittlung

0,8

Freizeit und Kultur

1,8

Erziehung und Unterricht

Erziehung und Unterricht

2,6

Restaurants und Hotels

2,9

Verschiedene Waren und DL

2,0

VPI gesamt

0,9
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Industrie 4.0: Einige sprechen von einer industriellen Revolution, andere 

wiegeln ab. Eines kann schon jetzt gesagt werden: Die Digitalisierung der 

Industrie hat auf die Arbeitswelt enorme Auswirkungen. Der Faktor Arbeit 

kommt sprichwörtlich unter den Hammer – die Versteigerung der eigenen 

Arbeitskraft auf elektronischen Plattformen ist nur ein Aspekt der zu erwar-

Arbeitskraft auf elektronischen Plattformen ist nur ein Aspekt der zu erwar-

Arbeitskraft auf elektronischen Plattformen ist nur ein Aspekt der zu erwar

tenden weiteren Präkarisierung. Gleichzeitig ersparen sich multinationale 

Konzerne laut der neuesten OECD Studie durch Steuertricks 100 bis 240 

Milliarden US-Dollar – pro Jahr. Diese Schieflage hat massive Auswirkungen 

auf die Verteilung. Ein Umstand, den das neue WU-Forschungsinstitut „Econo-

mics of Inequality“ wissenschaftlich aufarbeiten wird. 

Der Wettbewerb auf Lohnbasis muss im öffentlichen Auftragswesen, so-

zusagen mit Steuergeldern, aufrecht erhalten bleiben. Das sagt der EuGH im 

Fall Regio Post. Mehr als den allgemeinen verbindlichen Mindestlohn einer 

Branche darf sich der öffentliche Auftraggeber nicht leisten. So will es der 

EU-Binnenmarkt. Gleichzeitig gilt der schrankenlose Markt aber nicht für 

Energieversorger: Hier wird zwischen Österreich und Deutschland eine neue 

Grenze eingezogen, wenn dem Willen der EU-Energieagentur ACER gefolgt 

wird. Die EU hat aber nicht nur für ArbeitnehmerInnen, sondern auch für 

KonsumentInnen interessante Konzepte: Der „smarte“  Haushalt muss zum 

Energie-Spekulanten werden, wenn er in Zukunft am modernen Energiemarkt 

teilnehmen will. Und schließlich: nach Telekom nun die OMV: Wie Österreich 

seine Infrastruktur verschleudert.
Das Wettbewerbsrecht soll Marktversagen ausgleichen: Deshalb ist es aus 

unserer Sicht an der Zeit, im Kartellrecht eine Abschöpfung der Bereicherung 

vorzusehen – unfaires Verhalten darf sich nicht lohnen! Ergänzend dazu stel-

len sich folgende Fragen: Wie sollen ArbeitnehmerInnen im Falle einer Haus-

durchsuchung bei ihrer Firma reagieren? Was hat sich bezüglich Übernahmen 

an der Börse getan? Und schließlich eine weitere Amazon-Entscheidung des 

Handelsgerichts Wien in 1. Instanz, die aufhorchen lässt: Weder die Vertei-

lungsmodalitäten noch die Rückerstattungspflichten sind im österreichischen 

Urheberrecht EU-konform geregelt.Eine interessante Lektüre wünscht
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Im Juli 2015 hat der Nationalrat das 

Strafrechtsänderungsgesetz beschlos-

sen. Die grundsätzliche Ausrichtung 

der Strafrechtsreform sieht vor, dass 

künftig Körperverletzungsdelikte 

strenger und Vermögensdelikte durch 

Anhebung der Wertgrenzen milder 

bestraft werden. Betroffen von der 

Reform sind auch Bilanzdelikte und 

der Untreuetatbestand. Beide Straftat-

bestände haben im Wirtschaftsleben 

große Bedeutung. Nachstehend ein 

Überblick über die wesentlichen Neu-

erungen.
Bilanzstrafrecht

Aufsichtsräte wissen, wie schwierig 

es in der Praxis ist, bloße bilanz-

politische Maßnahmen von echter 

Bilanzfälschung zu unterscheiden. 

Bewertungen von Vermögen oder Schulden in der Bilanz 

hängen in vielen Fällen von der Einschätzung zukünfti-

ger Entwicklungen ab. Besonders ausgeprägt ist diese 

Problematik bei der Anwendung der internationalen 

Rechnungslegungsvorschriften IFRS im Rahmen der 

Konzernbilanzierung. Bei zahlreichen Bewertungsansät-

zen sind hier aktuelle Zeitwerte (Fair Value) zu ermitteln 

bzw zu schätzen. Die zulässige Bilanzpolitik wird jeden-

falls dort überschritten, wo unternehmensrechtliche 

oder steuerrechtliche Normen verletzt werden. Bei den 

unternehmensrechtlichen Bestimmungen handelt es sich 

vor allem um Vorschriften im Unternehmensgesetzbuch 

(UGB) oder den Grundsätzen ordentlicher Buchführung 

(GoB). 

Bei der Abgrenzung von legaler und illegaler Bilanzpolitik 

übernimmt der Abschlussprüfer im Rahmen der Bilanz-

überprüfung eine wichtige Aufgabe. Sind die Grenzen 

überschritten, hat er den Bestätigungsvermerk zu versa-

gen. Im Rahmen seiner Überwachungstätigkeit hat aber 

auch der Aufsichtsrat darauf zu achten, dass der Bogen 

nicht überspannt wird. Gegebenenfalls kann der Auf-

sichtsrat selbst „Opfer“ falscher Informationen durch den 

Vorstand oder aber auch den Wirtschaftsprüfer werden. 

Wird die „zulässige“ Bilanzpolitik wesentlich überschrit-

ten, kann dies auch strafrechtliche Konsequenzen nach 

sich ziehen. Im Sommer 2015 wurde das Bilanzstrafrecht 
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in Ausbildung befindet und daher keinen Anspruch auf 
Karenz hat, ihr Kind im 1. Lebensjahr, dann konnte der 
unselbständige erwerbstätige Vater im 2. Lebensjahr 
des Kindes keine Karenz in Anspruch nehmen, weil es 
ohne Karenz der Mutter den entsprechenden Melde-
zeitpunkt nicht gibt. 

Die Änderung: Mit der Neuregelung wird einem Eltern-
teil die Inanspruchnahme der Karenz auch zu einem 
späteren Zeitpunkt ermöglicht, sofern der andere 
Elternteil keinen Karenzanspruch hat. Nach dem neuen 
Gesetz soll der Elternteil im zeitlichen Rahmen zwi-
schen Ende des Mutterschutzes und dem vollendetem 
2. Lebensjahr des Kindes das Recht haben, die Eltern-
karenz bekannt zu geben. Das muss jedoch spätestens 
drei Monate vor dem geplanten Antritt erfolgen. Der 
Kündigungs- und Entlassungsschutz beginnt frühes-
tens vier Monate vor Antritt der Karenz.

Freie Dienstnehmerinnen werden ins Mutterschutzgesetz einbezogen
Mehr Schutz konnte für freie Dienstnehmerinnen 
erreicht werden, die ein Kind erwarten. Bis dato waren 
sie nicht vom Mutterschutzgesetz erfasst. 
Die Änderung: Freie Dienstnehmerinnen werden erst-
mals in den Geltungsbereich des Mutterschutzgesetzes 
einbezogen. Das bedeutet, sie haben ein individuelles 
und absolutes Beschäftigungsverbot vor und nach der 
Entbindung. Zusätzlich wurde ein Motivkündigungs-
schutz für freie DN gesetzlich verankert: Freie Dienst-
nehmerinnen, die wegen ihrer Schwangerschaft oder 

eines Beschäftigungsverbotes bis vier Monate nach der 
Geburt gekündigt werden, haben nun die Möglichkeit, 
die Kündigung innerhalb von zwei Wochen bei Gericht 
anzufechten.

Kündigungs- und Entlassungsschutz bis 4 Wochen 
nach Fehlgeburt 
In der Praxis kam es immer wieder vor, dass Arbeitge-
berInnen nach einer Fehlgeburt das Arbeitsverhältnis 
mit der Arbeitnehmerin gelöst haben. 
Die Änderung: Frauen, die eine Fehlgeburt haben, 
soll daher ein besonderer Kündigungs- und Ent-
lassungsschutz von vier Wochen danach zukom-
men. Auf Verlangen des Arbeitgebers bzw. der 
Arbeitgeberin muss die Beschäftigte eine ärztliche 
Bescheinigung über die Fehlgeburt vorlegen. Sollte 
die Arbeitnehmerin nach Ablauf der vier Wochen 
gekündigt werden, weil vermutet wird, dass sie bald 
wieder schwanger wird, kann die Kündigung nach 
dem Gleichbehandlungsgesetz bei Gericht bekämpft 
werden, und zwar innerhalb von 14 Tagen ab Zugang 
der Kündigung.

Karenzanspruch für gleichgeschlechtliche PaareFrauen, deren eingetragene Partnerin oder Lebensge-
fährtin durch medizinisch unterstützte Fortpflanzung ein 
Kind bekommt, haben künftig u.a. Anspruch auf Eltern-
karenz und die anderen in diesem Gesetz vorgesehenen 
Elternrechte. 

DIESES AK AKTUELL KÖNNEN SIE UNTER FOLGENDER WEBADRESSE DOWNLOADEN: http://wien.arbeiterkammer.at/zeitschriften
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MÜTTER UND VÄTER AB 1.1.2016 

VOR KURZEM HAT SICH DIE REGIERUNG AUF EIN „VEREINBARKEITSPAKET“ GEEINIGT. 

FINDEN SIE HIER DIE WICHTIGSTEN ÄNDERUNGEN IM MUTTERSCHUTZGESETZ UND IM 

VÄTER-KARENZGESETZ, DIE MIT 2016 IN KRAFT GETRETEN SIND.

Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Dass die EU bislang keinen kohären

ten Ansatz für einen solidarischen 

und menschenwürdigen Umgang 

mit Flüchtlingen gefunden hat, führt 

die tiefe Krise der europäischen 

Integration derzeit besonders 

deutlich vor Augen. Auch in anderen 

Bereichen wird die Krise offensicht

lich: Das dritte „Hilfsprogramm“ für 

Griechenland hilft in erster Linie 

den GläubigerInnen, wie der Beitrag 

von F. Ey zeigt. Die Ausrichtung des 

diesjährigen Europäischen Semes

ters analysiert G. Feigl. M. Schnet

zer vergleicht die unterschiedlichen 

Strategien der Krisenbewältigung in 

der EU und den USA. Die Handels 

und Investitionspolitik der EU sorgt 

weiter für Kontroversen, wie die 

Beiträge von E. Beer, É. Dessewffy 

und P. Barabas verdeutlichen.  

Vor dem Hintergrund des VW

Skandals wird die Dominanz des 

KonzernLobbyings in der EU einmal 

mehr ersichtlich, wie A. Wagner 

herausarbeitet. Zudem werden  

die Pläne der EUKommission zum 

digitalen Binnenmarkt (W. Greif) 

und zur Unternehmensbesteue

rung (M. Saringer) unter die Lupe 

genommen. Den Abschluss dieser 

Ausgabe bildet eine Buchrezension 

von S. Ederer.  

Ihre Redaktion 

Eine Aussicht auf ein Ende der katastrophalen wirtschaft

lichen und sozialen Krise in Griechenland ist weiterhin nicht 

in Sicht. Im Gegenteil: Das vereinbarte dritte „Hilfsprogramm“  

mit einem Volumen von bis zu 86 Mrd. Euro ist an drastische  

Kürzungs-, Steuererhöhungs- und Privatisierungsauflagen geknüpft. 

NutznießerInnen sind in erster Linie GläubigerInnen, die dadurch 

weiterhin in den Genuss von Zinszahlungen kommen sowie  

auslaufende Kredite ausgezahlt bekommen. Für die GriechInnen 

selbst bedeutet die neue Vereinbarung mit den EUInstitutionen  

nur noch mehr Belastungen statt einer Kurskorrektur. Und eine  

Änderung des Kurses wäre dringend notwendig gewesen,  

denn die Folgewirkungen der ersten beiden Programme waren alles 

andere als erfolgreich.   

Frank Ey

Griechenland 2010: Auch die helleni-

sche Republik hat die globale Finanz-

krise voll erfasst. Schon 2009 stand 

die Schuldenquote bei 129,3%, das 

Budgetdefizit lag bei 15,8%. Die Leis-

tungsbilanz erreichte im selben Jahr 

ein schwindelerregendes Defizit von 

14,3%.1 Nachdem der neu gewählte 

sozialdemokratische Premierminister 

Giorgos Papandreou kurz nach Amts-

antritt bekannt gibt, dass die konser-

vative Vorgängerregierung falsche 

Zahlen nach Brüssel gemeldet hat 

und das Haushaltsdefizit tatsächlich 

12,7% des BIP beträgt (diese Zahl 

musste wenige Monate später weiter 

nach oben revidiert werden), setzt 

sich für Griechenland eine unheil-

volle Spirale in Gang. Rasch stufen 

die Ratingagenturen die Kredit-

eu& 
internationalinfobrief
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Neue Vereinbarung mit den EU-Institutionen hilft 

hauptsächlich den GläubigerInnen

Drittes „Hilfsprogramm“ 

bringt Griechenland  

Rezession statt  

Konjunkturaufschwung
Die Inflation im Jahr 2015

Die Inflation – also der fortlaufende Anstieg des Preisniveaus – ist im Jahr 2015 im langjährigen Jahresvergleich 

mit 0,9% unterdurchschnittlich hoch ausgefallen. Das letzte Mal gab es im Jahr 2005 (mit 0,5 %) eine noch 

geringere Teuerung als 2015. Dennoch gibt es bei einigen Indexpositionen einen ungebremsten Preisauftrieb 

und dieser wirkt sich besonders bei Haushalten mit niedrigem Einkommen aus. 

Von Reinhold Russinger
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Die Inflationsraten im Zeitvergleich

Jedes Jahr wird von Statistik Austria im Jänner die 

jährliche durchschnittliche Inflationsrate des Vorjahres 

veröffentlicht. Für das Jahr 2015 betrug sie 0,9 %, 

d. h. die Preise der im Warenkorb befindlichen Güter 

und Dienstleistungen haben sich gegenüber 2014 

um durchschnittlich 0,9 % erhöht. Im Jahr davor 

(also 2014) erreichte die Inflationsrate mit 1,7 % ein 

um 0,8 Prozentpunkte höheres Niveau. Geht man in 

seinen Betrachtungen noch weiter zurück – z. B. in 

das Jahr 1975 – betrug die Inflationsrate sogar 8,5 %. 

Grund für diese damals sehr hohe Inflation waren die 

Auswirkungen des sog. „1. Erdölschocks“. 

Die Preisbewegungen einzelner Indexpositionen

Insgesamt werden in Österreich 791 Waren- und 

Dienstleistungspositionen Monat für Monat in Bezug 

auf ihre Preisentwicklung beobachtet. Diese Beob-
è

WUSSTEN SIE, DASS im Jahr 2014 die Inflationsrate 

um 0,8 Prozentpunkte höher war als im Jahr 2015?
Abonnieren Sie SWSA als E-Mail-Newsletter: http://wien.arbeiterkammer.at/newsletter.html
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Tabelle 1: Verbraucherpreisindex 

Veränderungsraten für die Verbrauchgruppen

Veränderung in % 

Verbrauchsgruppen 

2015/2014

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 
0,8

Alkoholische Getränke 

3,1

Bekleidung und Schuhe 

0,2

Wohnung, Wasser, Energie 

1,2

Hausrat 

1,3

Gesundheitspflege 

1,6

Verkehr 

-3,0

Nachrichtenübermittlung 

0,8

Freizeit und Kultur 

1,8

Erziehung und Unterricht 

2,6

Restaurants und Hotels 

2,9

Verschiedene Waren und DL 

2,0

VPI gesamt 

0,9
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Industrie 4.0: Einige sprechen von einer industriellen Revolution, andere 

wiegeln ab. Eines kann schon jetzt gesagt werden: Die Digitalisierung der 

Industrie hat auf die Arbeitswelt enorme Auswirkungen. Der Faktor Arbeit 

kommt sprichwörtlich unter den Hammer – die Versteigerung der eigenen 

Arbeitskraft auf elektronischen Plattformen ist nur ein Aspekt der zu erwar-

tenden weiteren Präkarisierung. Gleichzeitig ersparen sich multinationale 

Konzerne laut der neuesten OECD Studie durch Steuertricks 100 bis 240 

Milliarden US-Dollar – pro Jahr. Diese Schieflage hat massive Auswirkungen 

auf die Verteilung. Ein Umstand, den das neue WU-Forschungsinstitut „Econo-

mics of Inequality“ wissenschaftlich aufarbeiten wird. 

Der Wettbewerb auf Lohnbasis muss im öffentlichen Auftragswesen, so-

zusagen mit Steuergeldern, aufrecht erhalten bleiben. Das sagt der EuGH im 

Fall Regio Post. Mehr als den allgemeinen verbindlichen Mindestlohn einer 

Branche darf sich der öffentliche Auftraggeber nicht leisten. So will es der 

EU-Binnenmarkt. Gleichzeitig gilt der schrankenlose Markt aber nicht für 

Energieversorger: Hier wird zwischen Österreich und Deutschland eine neue 

Grenze eingezogen, wenn dem Willen der EU-Energieagentur ACER gefolgt 

wird. Die EU hat aber nicht nur für ArbeitnehmerInnen, sondern auch für 

KonsumentInnen interessante Konzepte: Der „smarte“  Haushalt muss zum 

Energie-Spekulanten werden, wenn er in Zukunft am modernen Energiemarkt 

teilnehmen will. Und schließlich: nach Telekom nun die OMV: Wie Österreich 

seine Infrastruktur verschleudert.
Das Wettbewerbsrecht soll Marktversagen ausgleichen: Deshalb ist es aus 

unserer Sicht an der Zeit, im Kartellrecht eine Abschöpfung der Bereicherung 

vorzusehen – unfaires Verhalten darf sich nicht lohnen! Ergänzend dazu stel-

len sich folgende Fragen: Wie sollen ArbeitnehmerInnen im Falle einer Haus-

durchsuchung bei ihrer Firma reagieren? Was hat sich bezüglich Übernahmen 

an der Börse getan? Und schließlich eine weitere Amazon-Entscheidung des 

Handelsgerichts Wien in 1. Instanz, die aufhorchen lässt: Weder die Vertei-

lungsmodalitäten noch die Rückerstattungspflichten sind im österreichischen 

Urheberrecht EU-konform geregelt.Eine interessante Lektüre wünscht
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Im Juli 2015 hat der Nationalrat das 

Strafrechtsänderungsgesetz beschlos-

sen. Die grundsätzliche Ausrichtung 

der Strafrechtsreform sieht vor, dass 

künftig Körperverletzungsdelikte 

strenger und Vermögensdelikte durch 

Anhebung der Wertgrenzen milder 

bestraft werden. Betroffen von der 

Reform sind auch Bilanzdelikte und 

der Untreuetatbestand. Beide Straftat-

bestände haben im Wirtschaftsleben 

große Bedeutung. Nachstehend ein 

Überblick über die wesentlichen Neu-

erungen.
Bilanzstrafrecht

Aufsichtsräte wissen, wie schwierig 

es in der Praxis ist, bloße bilanz-

politische Maßnahmen von echter 

Bilanzfälschung zu unterscheiden. 

Bewertungen von Vermögen oder Schulden in der Bilanz 

hängen in vielen Fällen von der Einschätzung zukünfti-

ger Entwicklungen ab. Besonders ausgeprägt ist diese 

Problematik bei der Anwendung der internationalen 

Rechnungslegungsvorschriften IFRS im Rahmen der 

Konzernbilanzierung. Bei zahlreichen Bewertungsansät-

zen sind hier aktuelle Zeitwerte (Fair Value) zu ermitteln 

bzw zu schätzen. Die zulässige Bilanzpolitik wird jeden-

falls dort überschritten, wo unternehmensrechtliche 

oder steuerrechtliche Normen verletzt werden. Bei den 

unternehmensrechtlichen Bestimmungen handelt es sich 

vor allem um Vorschriften im Unternehmensgesetzbuch 

(UGB) oder den Grundsätzen ordentlicher Buchführung 

(GoB). 

Bei der Abgrenzung von legaler und illegaler Bilanzpolitik 

übernimmt der Abschlussprüfer im Rahmen der Bilanz-

überprüfung eine wichtige Aufgabe. Sind die Grenzen 

überschritten, hat er den Bestätigungsvermerk zu versa-

gen. Im Rahmen seiner Überwachungstätigkeit hat aber 

auch der Aufsichtsrat darauf zu achten, dass der Bogen 

nicht überspannt wird. Gegebenenfalls kann der Auf-

sichtsrat selbst „Opfer“ falscher Informationen durch den 

Vorstand oder aber auch den Wirtschaftsprüfer werden. 

Wird die „zulässige“ Bilanzpolitik wesentlich überschrit-

ten, kann dies auch strafrechtliche Konsequenzen nach 

sich ziehen. Im Sommer 2015 wurde das Bilanzstrafrecht 
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in Ausbildung befindet und daher keinen Anspruch auf 
Karenz hat, ihr Kind im 1. Lebensjahr, dann konnte der 
unselbständige erwerbstätige Vater im 2. Lebensjahr 
des Kindes keine Karenz in Anspruch nehmen, weil es 
ohne Karenz der Mutter den entsprechenden Melde-
zeitpunkt nicht gibt. 

Die Änderung: Mit der Neuregelung wird einem Eltern-
teil die Inanspruchnahme der Karenz auch zu einem 
späteren Zeitpunkt ermöglicht, sofern der andere 
Elternteil keinen Karenzanspruch hat. Nach dem neuen 
Gesetz soll der Elternteil im zeitlichen Rahmen zwi-
schen Ende des Mutterschutzes und dem vollendetem 
2. Lebensjahr des Kindes das Recht haben, die Eltern-
karenz bekannt zu geben. Das muss jedoch spätestens 
drei Monate vor dem geplanten Antritt erfolgen. Der 
Kündigungs- und Entlassungsschutz beginnt frühes-
tens vier Monate vor Antritt der Karenz.

Freie Dienstnehmerinnen werden ins Mutterschutzgesetz einbezogen
Mehr Schutz konnte für freie Dienstnehmerinnen 
erreicht werden, die ein Kind erwarten. Bis dato waren 
sie nicht vom Mutterschutzgesetz erfasst. 
Die Änderung: Freie Dienstnehmerinnen werden erst-
mals in den Geltungsbereich des Mutterschutzgesetzes 
einbezogen. Das bedeutet, sie haben ein individuelles 
und absolutes Beschäftigungsverbot vor und nach der 
Entbindung. Zusätzlich wurde ein Motivkündigungs-
schutz für freie DN gesetzlich verankert: Freie Dienst-
nehmerinnen, die wegen ihrer Schwangerschaft oder 

eines Beschäftigungsverbotes bis vier Monate nach der 
Geburt gekündigt werden, haben nun die Möglichkeit, 
die Kündigung innerhalb von zwei Wochen bei Gericht 
anzufechten.

Kündigungs- und Entlassungsschutz bis 4 Wochen 
nach Fehlgeburt 
In der Praxis kam es immer wieder vor, dass Arbeitge-
berInnen nach einer Fehlgeburt das Arbeitsverhältnis 
mit der Arbeitnehmerin gelöst haben. 
Die Änderung: Frauen, die eine Fehlgeburt haben, 
soll daher ein besonderer Kündigungs- und Ent-
lassungsschutz von vier Wochen danach zukom-
men. Auf Verlangen des Arbeitgebers bzw. der 
Arbeitgeberin muss die Beschäftigte eine ärztliche 
Bescheinigung über die Fehlgeburt vorlegen. Sollte 
die Arbeitnehmerin nach Ablauf der vier Wochen 
gekündigt werden, weil vermutet wird, dass sie bald 
wieder schwanger wird, kann die Kündigung nach 
dem Gleichbehandlungsgesetz bei Gericht bekämpft 
werden, und zwar innerhalb von 14 Tagen ab Zugang 
der Kündigung.

Karenzanspruch für gleichgeschlechtliche PaareFrauen, deren eingetragene Partnerin oder Lebensge-
fährtin durch medizinisch unterstützte Fortpflanzung ein 
Kind bekommt, haben künftig u.a. Anspruch auf Eltern-
karenz und die anderen in diesem Gesetz vorgesehenen 
Elternrechte. 

DIESES AK AKTUELL KÖNNEN SIE UNTER FOLGENDER WEBADRESSE DOWNLOADEN: http://wien.arbeiterkammer.at/zeitschriften
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Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Dass die EU bislang keinen kohären

ten Ansatz für einen solidarischen 

und menschenwürdigen Umgang 

mit Flüchtlingen gefunden hat, führt 

die tiefe Krise der europäischen 

Integration derzeit besonders 

deutlich vor Augen. Auch in anderen 

Bereichen wird die Krise offensicht

lich: Das dritte „Hilfsprogramm“ für 

Griechenland hilft in erster Linie 

den GläubigerInnen, wie der Beitrag 

von F. Ey zeigt. Die Ausrichtung des 

diesjährigen Europäischen Semes

ters analysiert G. Feigl. M. Schnet

zer vergleicht die unterschiedlichen 

Strategien der Krisenbewältigung in 

der EU und den USA. Die Handels

und Investitionspolitik der EU sorgt 

weiter für Kontroversen, wie die 

Beiträge von E. Beer, É. Dessewffy 

und P. Barabas verdeutlichen. 

Vor dem Hintergrund des VW

Skandals wird die Dominanz des 

KonzernLobbyings in der EU einmal 

mehr ersichtlich, wie A. Wagner 

herausarbeitet. Zudem werden 

die Pläne der EUKommission zum 

digitalen Binnenmarkt (W. Greif) 

und zur Unternehmensbesteue

rung (M. Saringer) unter die Lupe 

genommen. Den Abschluss dieser 

Ausgabe bildet eine Buchrezension 

von S. Ederer.  

Ihre Redaktion 

Eine Aussicht auf ein Ende der katastrophalen wirtschaft

lichen und sozialen Krise in Griechenland ist weiterhin nicht 

in Sicht. Im Gegenteil: Das vereinbarte dritte „Hilfsprogramm“ 

mit einem Volumen von bis zu 86 Mrd. Euro ist an drastische 

Kürzungs-, Steuererhöhungs- und Privatisierungsauflagen geknüpft. 

NutznießerInnen sind in erster Linie GläubigerInnen, die dadurch 

weiterhin in den Genuss von Zinszahlungen kommen sowie 

auslaufende Kredite ausgezahlt bekommen. Für die GriechInnen 

selbst bedeutet die neue Vereinbarung mit den EUInstitutionen 

nur noch mehr Belastungen statt einer Kurskorrektur. Und eine 

Änderung des Kurses wäre dringend notwendig gewesen, 

denn die Folgewirkungen der ersten beiden Programme waren alles 

andere als erfolgreich.  

Frank Ey

Griechenland 2010: Auch die helleni-

sche Republik hat die globale Finanz-

krise voll erfasst. Schon 2009 stand 

die Schuldenquote bei 129,3%, das 

Budgetdefizit lag bei 15,8%. Die Leis-

tungsbilanz erreichte im selben Jahr 

ein schwindelerregendes Defizit von 

14,3%.1 Nachdem der neu gewählte 

sozialdemokratische Premierminister 

Giorgos Papandreou kurz nach Amts-

antritt bekannt gibt, dass die konser-

vative Vorgängerregierung falsche 

Zahlen nach Brüssel gemeldet hat 

und das Haushaltsdefizit tatsächlich 

12,7% des BIP beträgt (diese Zahl 

musste wenige Monate später weiter 

nach oben revidiert werden), setzt 

sich für Griechenland eine unheil-

volle Spirale in Gang. Rasch stufen 

die Ratingagenturen die Kredit-

eu&
internationalinfobrief

Ausgabe 4 | Oktober 2015

IS
SN

 2
40

9-
02

8X

Aus dem Inhalt

»

3. Griechenlandprogramm: Rezession 1

Bilanz Europäisches Semester 2015 9

USA und Europa: Krisenbewältigung 12

TTIP: Investor-Staat-Streitschlichtung 14

Regulierungskooperation 

in TTIP und CETA
17

Lobbying zu Regulierungsvorhaben 

bei hormonschädigenden Stoffen 20

Lobbying-Kontrolle und VW-Skandal 23

Digitale Agenda
27

Notwendige Reform der 

Unternehmensbesteuerung
29

Buchbesprechung
31

Neue Vereinbarung mit den EU-Institutionen hilft 

hauptsächlich den GläubigerInnen

Drittes „Hilfsprogramm“ 

bringt Griechenland 
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Konjunkturaufschwung
Die Inflation im Jahr 2015

Die Inflation – also der fortlaufende Anstieg des Preisniveaus – ist im Jahr 2015 im langjährigen Jahresvergleich 

mit 0,9% unterdurchschnittlich hoch ausgefallen. Das letzte Mal gab es im Jahr 2005 (mit 0,5 %) eine noch 

geringere Teuerung als 2015. Dennoch gibt es bei einigen Indexpositionen einen ungebremsten Preisauftrieb 

und dieser wirkt sich besonders bei Haushalten mit niedrigem Einkommen aus.

Von Reinhold Russinger
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Die Inflationsraten im Zeitvergleich

Jedes Jahr wird von Statistik Austria im Jänner die 

jährliche durchschnittliche Inflationsrate des Vorjahres 

veröffentlicht. Für das Jahr 2015 betrug sie 0,9 %, 

d. h. die Preise der im Warenkorb befindlichen Güter 

und Dienstleistungen haben sich gegenüber 2014 

um durchschnittlich 0,9 % erhöht. Im Jahr davor 

(also 2014) erreichte die Inflationsrate mit 1,7 % ein 

um 0,8 Prozentpunkte höheres Niveau. Geht man in 

seinen Betrachtungen noch weiter zurück – z. B. in 

das Jahr 1975 – betrug die Inflationsrate sogar 8,5 %. 

Grund für diese damals sehr hohe Inflation waren die 

Auswirkungen des sog. „1. Erdölschocks“. 

Die Preisbewegungen einzelner Indexpositionen

Insgesamt werden in Österreich 791 Waren- und 

Dienstleistungspositionen Monat für Monat in Bezug 

auf ihre Preisentwicklung beobachtet. Diese Beob-
è

WUSSTEN SIE, DASS im Jahr 2014 die Inflationsrate 

um 0,8 Prozentpunkte höher war als im Jahr 2015?
Abonnieren Sie SWSA als E-Mail-Newsletter:http://wien.arbeiterkammer.at/newsletter.html

„Sozial- und Wirtschaftsstatistik aktuell“ auswählen und auf „abschicken“ klicken.

Quelle: Statistik Austria

Feedback und Rückfragen bitte an SWSA@akwien.at

SOZIAL- & WIRTSCHAFTS-

STATISTIK AKTUELL
Nr 1/2016

Download: http://wien.arbeiterkammer.at/service/zeitschriften/SozialundWirtschaftsstatistikaktuell

WS
S A

Tabelle 1: Verbraucherpreisindex

Veränderungsraten für die Verbrauchgruppen

Veränderung in %
Verbrauchsgruppen

2015/2014

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke
0,8

Alkoholische Getränke

3,1

Bekleidung und Schuhe

Bekleidung und Schuhe

0,2

Wohnung, Wasser, Energie

Wohnung, Wasser, Energie

1,2

Hausrat

1,3

Gesundheitspflege

Gesundheitspflege

1,6

Verkehr

-3,0

Nachrichtenübermittlung

Nachrichtenübermittlung

0,8

Freizeit und Kultur

1,8

Erziehung und Unterricht

Erziehung und Unterricht

2,6

Restaurants und Hotels

2,9

Verschiedene Waren und DL

2,0

VPI gesamt

0,9
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Industrie 4.0: Einige sprechen von einer industriellen Revolution, andere 

wiegeln ab. Eines kann schon jetzt gesagt werden: Die Digitalisierung der 

Industrie hat auf die Arbeitswelt enorme Auswirkungen. Der Faktor Arbeit 

kommt sprichwörtlich unter den Hammer – die Versteigerung der eigenen 

Arbeitskraft auf elektronischen Plattformen ist nur ein Aspekt der zu erwar-

Arbeitskraft auf elektronischen Plattformen ist nur ein Aspekt der zu erwar-

Arbeitskraft auf elektronischen Plattformen ist nur ein Aspekt der zu erwar

tenden weiteren Präkarisierung. Gleichzeitig ersparen sich multinationale 

Konzerne laut der neuesten OECD Studie durch Steuertricks 100 bis 240 

Milliarden US-Dollar – pro Jahr. Diese Schieflage hat massive Auswirkungen 

auf die Verteilung. Ein Umstand, den das neue WU-Forschungsinstitut „Econo-

mics of Inequality“ wissenschaftlich aufarbeiten wird. 

Der Wettbewerb auf Lohnbasis muss im öffentlichen Auftragswesen, so-

zusagen mit Steuergeldern, aufrecht erhalten bleiben. Das sagt der EuGH im 

Fall Regio Post. Mehr als den allgemeinen verbindlichen Mindestlohn einer 

Branche darf sich der öffentliche Auftraggeber nicht leisten. So will es der 

EU-Binnenmarkt. Gleichzeitig gilt der schrankenlose Markt aber nicht für 

Energieversorger: Hier wird zwischen Österreich und Deutschland eine neue 

Grenze eingezogen, wenn dem Willen der EU-Energieagentur ACER gefolgt 

wird. Die EU hat aber nicht nur für ArbeitnehmerInnen, sondern auch für 

KonsumentInnen interessante Konzepte: Der „smarte“  Haushalt muss zum 

Energie-Spekulanten werden, wenn er in Zukunft am modernen Energiemarkt 

teilnehmen will. Und schließlich: nach Telekom nun die OMV: Wie Österreich 

seine Infrastruktur verschleudert.
Das Wettbewerbsrecht soll Marktversagen ausgleichen: Deshalb ist es aus 

unserer Sicht an der Zeit, im Kartellrecht eine Abschöpfung der Bereicherung 

vorzusehen – unfaires Verhalten darf sich nicht lohnen! Ergänzend dazu stel-

len sich folgende Fragen: Wie sollen ArbeitnehmerInnen im Falle einer Haus-

durchsuchung bei ihrer Firma reagieren? Was hat sich bezüglich Übernahmen 

an der Börse getan? Und schließlich eine weitere Amazon-Entscheidung des 

Handelsgerichts Wien in 1. Instanz, die aufhorchen lässt: Weder die Vertei-

lungsmodalitäten noch die Rückerstattungspflichten sind im österreichischen 

Urheberrecht EU-konform geregelt.Eine interessante Lektüre wünscht
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Im Juli 2015 hat der Nationalrat das 

Strafrechtsänderungsgesetz beschlos-

sen. Die grundsätzliche Ausrichtung 

der Strafrechtsreform sieht vor, dass 

künftig Körperverletzungsdelikte 

strenger und Vermögensdelikte durch 

Anhebung der Wertgrenzen milder 

bestraft werden. Betroffen von der 

Reform sind auch Bilanzdelikte und 

der Untreuetatbestand. Beide Straftat-

bestände haben im Wirtschaftsleben 

große Bedeutung. Nachstehend ein 

Überblick über die wesentlichen Neu-

erungen.
Bilanzstrafrecht

Aufsichtsräte wissen, wie schwierig 

es in der Praxis ist, bloße bilanz-

politische Maßnahmen von echter 

Bilanzfälschung zu unterscheiden. 

Bewertungen von Vermögen oder Schulden in der Bilanz 

hängen in vielen Fällen von der Einschätzung zukünfti-

ger Entwicklungen ab. Besonders ausgeprägt ist diese 

Problematik bei der Anwendung der internationalen 

Rechnungslegungsvorschriften IFRS im Rahmen der 

Konzernbilanzierung. Bei zahlreichen Bewertungsansät-

zen sind hier aktuelle Zeitwerte (Fair Value) zu ermitteln 

bzw zu schätzen. Die zulässige Bilanzpolitik wird jeden-

falls dort überschritten, wo unternehmensrechtliche 

oder steuerrechtliche Normen verletzt werden. Bei den 

unternehmensrechtlichen Bestimmungen handelt es sich 

vor allem um Vorschriften im Unternehmensgesetzbuch 

(UGB) oder den Grundsätzen ordentlicher Buchführung 

(GoB). 

Bei der Abgrenzung von legaler und illegaler Bilanzpolitik 

übernimmt der Abschlussprüfer im Rahmen der Bilanz-

überprüfung eine wichtige Aufgabe. Sind die Grenzen 

überschritten, hat er den Bestätigungsvermerk zu versa-

gen. Im Rahmen seiner Überwachungstätigkeit hat aber 

auch der Aufsichtsrat darauf zu achten, dass der Bogen 

nicht überspannt wird. Gegebenenfalls kann der Auf-

sichtsrat selbst „Opfer“ falscher Informationen durch den 

Vorstand oder aber auch den Wirtschaftsprüfer werden. 

Wird die „zulässige“ Bilanzpolitik wesentlich überschrit-

ten, kann dies auch strafrechtliche Konsequenzen nach 

sich ziehen. Im Sommer 2015 wurde das Bilanzstrafrecht 
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